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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Mit einem Auflenhandelsvolumen von etwa 75 % und einem EU-Binnenhandelsvolumen von
31 % ist der Seeverkehr ein wesentlicher Bestandteil des europédischen Verkehrssystems und
spielt eine entscheidende Rolle fiir die europdische Wirtschaft. Jedes Jahr schiffen rund
400 Millionen Passagiere in EU-Hédfen ein oder aus, davon etwa 14 Millionen auf
Kreuzfahrtschiffen. Der Seeverkehr spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Sicherung der
Anbindung von Inseln und Meeresgebieten in Randlage an den Binnenmarkt.! Effiziente
Seeverkehrsverbindungen sind fiir die Mobilitdt der EU-Biirgerinnen und -Biirger, fiir die
Entwicklung der EU-Regionen und fiir die Wirtschaft der EU insgesamt von wesentlicher
Bedeutung.

Der Seeverkehrssektor zeichnet sich durch offene Mirkte und internationalen Wettbewerb
aus. Seeverkehrsdienstleistungen innerhalb der EU stehen allen EU-Schiffseignern offen, und
Seeverkehrsdienstleistungen  zwischen = EU-Mitgliedstaaten  sowie  zwischen EU-
Mitgliedstaaten und Drittlindern (Nicht-EU-Lander) konnen von Betreibern aller
Nationalitdten erbracht werden. Gleiche Wettbewerbsbedingungen fiir Schiffsbetreiber und
Schifffahrtsunternehmen sind eine zentrale Voraussetzung fiir einen gut funktionierenden EU-
Seeverkehrsmarkt.

Im September 2020 nahm die Kommission einen Vorschlag? an, mit dem die
Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gesenkt werden sollen und die EU auf
verantwortungsvolle Weise bis 2050 klimaneutral werden soll. Um Klimaneutralitit zu
erreichen, miissen die verkehrsbedingten Emissionen bis 2050 um 90 % gesenkt werden. Alle
Verkehrstriager einschlieBlich des Seeverkehrs miissen zu den Reduktionsbemiihungen
beitragen.

Eine erhebliche Senkung der CO2-Emissionen des internationalen Seeverkehrs setzt sowohl
einen geringeren Energieverbrauch (eine hohere Energieeffizienz) als auch die Verwendung
saubererer Energietriger (erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe) voraus. In der
Mitteilung zum Klimazielplan fiir 2030° heiBit es: ,,Sowohl im Luft- als auch im Seeverkehr
miissen die Anstrengungen intensiviert werden, um die Effizienz von Flugzeugen, Schiffen und
ihrem Betrieb zu verbessern und verstdrkt nachhaltig erzeugte, erneuerbare und COz-arme
Treibstoffe zu nutzen. Dies wird im Zusammenhang mit den Initiativen ,, ReFuelEU Aviation “
und ,,FuelEU Maritime* eingehender gepriift werden, die darauf abzielen, die Produktion
und den Einsatz nachhaltiger alternativer Treibstoffe in diesen Sektoren zu steigern. Die
erforderliche Technologieentwicklung und -einfiihrung muss bereits bis 2030 vollzogen
werden, um fiir die Zeit danach die Voraussetzungen fiir einen wesentlich rascheren Wandel
zu schaffen.

Je nach den politischen Szenarien, die im Rahmen des Klimazielplans fiir 2030 und zur
Unterstiitzung der Strategie fiir nachhaltige und intelligente Mobilitdt bewertet werden, sollten
erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe im Jahr 2030 zwischen 6 % und 9 % des
Kraftstoffmix im internationalen Seeverkehr und bis 2050 zwischen 86 % und 88 %

! EU Transport in figures (EU-Verkehr in Zahlen), Statistisches Taschenbuch 2020,
https://ec.europa.eu/transport/media/media-corner/publications_en

2 COM(2020) 563 final.

3 COM(2020) 562 final.
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ausmachen, um zu den gesamtwirtschaftlichen Zielen der EU fiir die Reduktion der
Treibhausgasemissionen beizutragen.*

Im Klimazielplan wird darauf hingewiesen, dass der Anteil erneuerbarer Energietrdger im
Verkehrssektor durch die Weiterentwicklung von Elektroantrieben, modernen Biokraftstoffen
sowie anderen erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen im Rahmen eines
ganzheitlichen, integrierten Ansatzes erhoht werden muss und dass wasserstoffbasierte
synthetische Kraftstoffe fiir die Dekarbonisierung insbesondere im Luft- und Seeverkehr von
entscheidender Bedeutung sein werden.

Der Einsatz saubererer Kraftstoffe im Seeverkehrssektor wird auch auf internationaler Ebene
vorangetrieben. Im Jahr 2018 hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (International
Maritime  Organisation, IMO) ihre erste Strategie zur Verringerung der
Treibhausgasemissionen von Schiffen angenommen. In der Liste moglicher kurzfristiger
MaBnahmen nennt die IMO die Forderung der Einfiihrung alternativer kohlenstoffarmer und
kohlenstofffreier Kraftstoffe und die Bereitstellung einer landseitigen Stromversorgung.

Derzeit beruht der Kraftstoffmix im Seeverkehr ausschlieBlich auf fossilen Kraftstoffen. Dies
ist auf unzureichende Anreize fiir die Wirtschaftsbeteiligten zur Emissionsminderung sowie
auf das Fehlen ausgereifter, erschwinglicher und weltweit nutzbarer technischer Alternativen
zu fossilen Brennstoffen in der Branche zuriickzufithren. In einigen Bereichen
festzustellendes Marktversagen verursacht und verschirft diese Probleme teilweise. Dazu
gehoren:

— wechselseitige Abhdngigkeiten zwischen Angebot, Vertrieb und Nachfrage von bzw.
nach Kraftstoffen;

— Mangel an Informationen iiber kiinftige rechtliche Anforderungen;
— lange Lebensdauer von Vermogenswerten (Schiffe und Bunkerinfrastruktur).

In der Initiative ,,FuelEU Maritime* wird ein gemeinsamer EU-Rechtsrahmen vorgeschlagen,
um den Anteil erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe am Kraftstoffmix des
internationalen Seeverkehrs zu erhohen, ohne Binnenmarkthindernisse zu schaffen.

Uberlegungen zu mdglichen Binnenmarkthindernissen, Wettbewerbsverzerrungen zwischen
Wirtschaftsteilnehmern und der Verlegung von Handelsrouten sind unter dem Blickwinkel
des Kraftstoffbedarfs besonders relevant, da die Kraftstoffkosten einen erheblichen Teil der
Schiffsbetriebskosten ausmachen. Der Anteil der Kraftstoftkosten an den Betriebskosten von
Schiffen kann zwischen etwa 35 % der Frachtrate eines kleinen Tankschiffs und etwa 53 %
bei Container-/Massengutschiffen liegen. Daher konnen sich Schwankungen der
Schiffskraftstoffpreise erheblich auf die Wirtschaftsleistung der Schiffsbetreiber auswirken.

Gleichzeitig besteht nach wie vor ein groBer Preisunterschied zwischen konventionellen
Schiffskraftstoffen fossilen Ursprungs und erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen.
Um die Wettbewerbsfahigkeit des Seeverkehrssektors zu erhalten, ihn gleichzeitig aber auf
die unumgingliche Kraftstoffumstellung auszurichten, sind klare, einheitliche
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe auf Schiffen
erforderlich.

Das Szenario, in dem eine Kombination aus Bepreisung der CO2-Emissionen und Regulierungsmafinahmen (MIX)
bewertet wird, sieht fiir 2030 einen Anteil von 7,5 % und bis 2050 von 86 % vor.

DE



DE

Eine bessere Vorhersehbarkeit des Rechtsrahmens diirfte die technische Entwicklung und die
Kraftstoffproduktion stimulieren und wiirde der Branche helfen, aus dem Dilemma der
wechselseitigen Abhédngigkeit zwischen Nachfrage und Angebot an erneuerbaren und
kohlenstoffarmen Kraftstoffen herauszukommen. Klare, einheitliche Verpflichtungen zur
Nutzung von Energie auf Schiffen sind notwendig, um eine Verlagerung von CO»-Emissionen
abzuwenden, denn diese Gefahr besteht beim Seeverkehr wegen seines internationalen
Charakters und der Moglichkeit, Kraftstoff auBerhalb der EU zu bunkern. Aufgrund der
grenziiberschreitenden und globalen Dimension des Seeverkehrs wird eine gemeinsame
Verordnung fiir den Seeverkehr gegeniiber einem Rechtsrahmen bevorzugt, bei dem die
Mitgliedstaaten die EU-Rechtsvorschriften erst noch in nationales Recht umsetzen miissen.
Letzteres konnte zu einem Flickenteppich nationaler Maflnahmen mit unterschiedlichen
Anforderungen und Zielvorgaben fiihren.

o Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Die Initiative ,,FuelEU Maritime* ist Teil des MalBnahmenbiindels, mit dem gegen die
Emissionen aus dem Seeverkehr unter Wahrung gleicher Wettbewerbsbedingungen
vorgegangen werden soll. Sie steht voll und ganz im Einklang mit anderen Mallnahmen, die
im Rahmen des ,,Fit-fiir-55“-Pakets vorgestellt werden, und baut auf bestehenden politischen
Instrumenten auf, etwa der Verordnung (EU) 2015/757 des Europdischen Parlaments und des
Rates® (MRV-Verordnung), mit der ein EU-System fiir die Uberwachung, Berichterstattung
und Priifung (monitor, report and verify — MRV) in Bezug auf die CO;-Emissionen und
andere relevante Informationen von groflen Schiffen, die EU-Héfen anlaufen, eingefiihrt wird.

Ein Mallnahmenbiindel wird als notwendig erachtet, um gegen eine Vielzahl unterschiedlicher
Marktversagen vorzugehen, die die Durchfiihrung von Minderungsmafinahmen im Seeverkehr
behindern. Neben der Initiative ,,FuelEU Maritime®, die darauf abzielt, die Nachfrage nach
erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen zu erhdhen, schligt die Kommission vor, das
europiische Emissionshandelssystem (EHS)® auf den Seeverkehr auszuweiten und die
Energiebesteuerungsrichtlinie’ zu iiberpriifen. Diese beiden Initiativen sollen kosteneffiziente
Emissionsreduktionen gewihrleisten und sicherstellen, dass der Preis fiir die
Seeverkehrsdienstleistung ihre Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesundheit und die
Energieversorgungssicherheit widerspiegelt.

Dariiber hinaus umfasst das MaBnahmenbiindel die Uberpriifung mehrerer anderer
Richtlinien, darunter

— die Richtlinie tUber den Aufbau der Infrastruktur fir alternative Kraftstoffe
(Alternative Fuels Infrastructure Directive, AFID)® und

— die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive, RED II)°.

Neben diesen iiberarbeiteten Rechtsvorschriften wird sich die Kommission mit dem Bedarf an
zusitzlichen Forschungs- und Innovationstitigkeiten (Ful) befassen, insbesondere im Kontext
der gemeinsam geplanten Partnerschaft ,Zero Emissions Waterborne Transport®
(Emissionsfreier Verkehr zu Wasser), die von der Technologieplattform Waterborne!* im

3 Verordnung (EU) 2015/757 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 iiber die Uberwachung

von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung dariiber und die Priifung dieser
Emissionen und zur Anderung der Richtlinie 2009/16/EG (ABI. L 123 vom 19.5.2015, S. 55).

Richtlinie 2003/87/EG.
Richtlinie 2003/96/EG des Rates.
Richtlinie 2014/94/EU.
Richtlinie (EU) 2018/2001.
https://www.waterborne.eu/
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Rahmen von Horizont Europa vorgeschlagen wurde. Ferner wird sie die Leitlinien fiir
staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen!! im Einklang mit den politischen Zielen des
europdischen Griinen Deals iiberarbeiten, wodurch ausreichend finanzielle Mittel fiir den
okologischen Wandel des Seeverkehrssektors (einschlieBlich des Ausbaus der
Ladeinfrastruktur an Land) bereitgestellt und gleichzeitig Wettbewerbsverzerrungen
vermieden werden sollten.

Eine genauere Betrachtung der vorgeschlagenen Mallnahmen zeigt, dass es derzeit weder auf
IMO-Ebene noch auf EU-Ebene einen Mechanismus gibt, mit dem negative externe Effekte
(die indirekten Kosten von Emissionen, die ansonsten nicht bertlicksichtigt werden) im
Seeverkehrssektor korrigiert werden konnten. Dies hilt die Betreiber davon ab, bei ihren
Betriebs- und Investitionsentscheidungen die sozialen Kosten ihrer Tatigkeit in Bezug auf
Klimawandel und Luftverschmutzung zu berticksichtigen. In der
wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur werden Preismechanismen als das bevorzugte
Instrument zur Internalisierung externer Kosten angesehen. Die wichtigsten Beispiele dafiir
wiren eine Steuer, deren Hohe von den externen Kosten abhingt, oder ein Handelssystem mit
festen Obergrenzen (Cap-and-Trade) wie das EU-Emissionshandelssystem (EHS), bei dem
eine Obergrenze fiir die Gesamtemissionen festlegt wird und der Markt den dafiir
angemessenen Preis bestimmt. Diese beiden Moglichkeiten werden als ,,marktbasierte
MafBnahmen* bezeichnet.

Der Emissionshandel kann zwar zur  kosteneffizienten = Verringerung  der
Treibhausgasemissionen beitragen und ein einheitliches Preissignal aussenden, das die
Entscheidungen von Betreibern, Investoren und Verbrauchern beeinflusst, aber nicht in
ausreichendem Male alle Hindernisse fiir die Einflihrung emissionsarmer und emissionsfreier
Ldsungen beseitigen.

Es sind zusitzliche politische Maflnahmen erforderlich, um gleiche Wettbewerbsbedingungen
zu gewihrleisten und gleichzeitig die Hindernisse fiir Investitionen in saubere
Energietechnologien und -infrastrukturen zu beseitigen, was wiederum die Kosten der
Emissionsminderung senkt und eine Ergédnzung der Maflnahmen des EU-EHS darstellt. Dies
ist besonders wichtig fiir die Unterstiitzung von Maflnahmen zur Emissionsminderung — wie
die Nutzung von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen im Seeverkehr—, die zwar
ein hohes Potenzial zur Emissionsminderung in der Zukunft haben, derzeit aber mit hohen
Kosten verbunden und mit spezifischen Markthindernissen konfrontiert sind.

Durch die Ausweitung des EU-EHS auf den Seeverkehr werden zwar die Verbesserung der
Energieeffizienz weiter vorangetrieben und die Preisunterschiede zwischen konventionellen
und emissionsarmen Technologien weiter verringert, doch inwieweit das EU-EHS den
raschen Einsatz von Technologien fiir erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe im
Seeverkehrssektor unterstiitzen kann, hangt stark von den tatsdchlichen Preisen im System ab,
die kurz- bis mittelfristig kaum ein ausreichendes Niveau erreichen diirften.

Auch die Rechtsvorschriften iiber die Krafistoffversorgung (RED II) und die Infrastruktur
(AFID) haben sich nicht wesentlich auf die Einfithrung erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Kraftstoffe im Seeverkehr ausgewirkt und miissen durch MaBnahmen ergénzt werden, die
eine Nachfrage nach erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen schaffen konnen.
Dariiber hinaus kann durch die Uberpriifung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II)
nicht dem im Schifffahrtssektor hohen Risiko entgegengewirkt werden, dass Kraftstoff
auBlerhalb der EU gebunkert wird.

1 Mitteilung der Kommission (2014/C 200/01).
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Derzeit gibt es keinen EU-Rechtsrahmen, der sich gezielt mit dem Einsatz von erneuerbaren
und kohlenstoffarmen Kraftstoffen im Seeverkehr befasst. Die Liicke soll mit dieser Initiative
geschlossen werden, indem die Nachfrage nach erneuerbaren und kohlenstoffarmen
Kraftstoffen im Seeverkehr erhdht wird und dabei gleiche Wettbewerbsbedingungen und ein
gut funktionierender EU-Markt fiir Schiffskraftstoffe und Seeverkehr aufrechterhalten
werden.

o Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Diese Initiative zielt darauf ab, die Einfithrung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe
im Seeverkehr der EU zu beschleunigen und dabei gleiche Wettbewerbsbedingungen sowohl
auf See als auch an Liegepldtzen aufrechtzuerhalten sowie einen Beitrag zur Verwirklichung
der Klima- und Umweltziele der EU und der internationalen Gemeinschaft zu leisten. Die
Sicherstellung eines diversifizierteren Kraftstoffmix und einer hoheren Durchdringung mit
erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen ist von entscheidender Bedeutung, um zu
gewihrleisten, dass der Sektor zum europdischen Ziel der Klimaneutralitit bis 2050 geméal
dem europdischen Griinen Deal beitrdgt. Zudem ist ein differenzierter Ansatz fiir den Einsatz
von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen wahrend der Fahrt und in Héfen wichtig,
um den unterschiedlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung durch strengere
Anforderungen fiir Schiffe in Héfen und der unterschiedlichen Verfiigbarkeit von
Technologien (mehr Optionen fiir Schiffe in Héfen) Rechnung zu tragen.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Diese Initiative zielt darauf ab, ein gut ausgebautes Seeverkehrsnetz aufrechtzuerhalten und
die Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen im Seeverkehrssektor bei gleichzeitiger
Verbesserung der Nachhaltigkeit zu gewéhrleisten. Nach Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) ist die Union befugt, geeignete
Vorschriften fiir die Seeschifffahrt zu erlassen.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Der Seeverkehr ist naturgem@B ein internationaler Sektor. In Europa finden etwa 75 % der im
Rahmen der MRV-Verordnung gemeldeten Fahrten innerhalb des Européischen
Wirtschaftsraums (EWR) statt (und konnten daher als Naherungswert fiir den Verkehr
innerhalb der EU dienen), und nur schitzungsweise 9 % der Fahrten entfallen auf den
Inlandsverkehr  (zwischen Héfen innerhalb desselben = EU-Mitgliedstaats). Die
grenziiberschreitende Dimension des Sektors ist daher von entscheidender Bedeutung und
erfordert ein koordiniertes Vorgehen auf EU-Ebene.

Ohne MafBnahmen auf EU-Ebene konnte ein Flickenteppich regionaler oder nationaler
Anforderungen in den EU-Mitgliedstaaten die Entwicklung technischer Losungen auslosen,
die nicht unbedingt miteinander vereinbar sind. Mehrere EU-Mitgliedstaaten entwickeln
bereits nationale Seeverkehrsstrategien'?, die spezifische Konzepte fiir Schiffsemissionen und
insbesondere die Einfilhrung alternativer Kraftstoffe umfassen und zu mdglichen
unbeabsichtigten Auswirkungen und Marktverzerrungen fiihren kénnten. Da sich die im

Dazu gehoren nationale Plidne, die von den Niederlanden, Schweden und Italien in Form ihrer ,,Leitlinien fiir
Energie- und Umweltplanungsdokumente der Hafenbehdrden (DEASP)* ausgearbeitet werden. Auch Nicht-EU-
Mitgliedstaaten wie das Vereinigte Konigreich und Norwegen haben eigene Plidne erstellt. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, sie zu erwédhnen, da ihre Ziele den Kurzstreckenseeverkehr in die und aus der EU
betreffen konnen.
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Rahmen dieses Vorschlags ermittelten Hauptursachen fiir die vorliegenden Probleme von
einem EU-Mitgliedstaat zum anderen nicht grundlegend unterscheiden und der Sektor
grenziiberschreitend tdtig ist, konnen diese Probleme am besten auf EU-Ebene angegangen
werden. Das Handeln der EU kann auch inspirierend wirken und kiinftigen MaBBnahmen zur
beschleunigten Einfiihrung alternativer Kraftstoffe auf globaler Ebene!® den Weg ebnen.

Frithere Maflnahmen der EU in Bezug auf Treibhausgasemissionen haben bereits zu einer
entsprechenden Reaktion der IMO gefiihrt. Insbesondere die Annahme der Verordnung iiber
die Uberwachung von Treibhausgasemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung
dariiber und die Priifung dieser Emissionen hatte zur Folge, dass die IMO ein dhnliches
verbindliches globales System zur Erhebung von Daten iiber Treibhausgasemissionen
einfilhrte. Durch ein koordiniertes Vorgehen der EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf
Entwicklungen im Bereich der Verringerung der Treibhausgasemissionen im Rahmen der
IMO konnte in jiingster Zeit sichergestellt werden, dass verbindliche betriebliche
EnergieeffizienzmafBnahmen in die kurzfristigen Mallnahmen der IMO zur Verringerung der
Treibhausgasemissionen aufgenommen werden. Das Vertreten eines gemeinsamen
Standpunkts einer betrdchtlichen Gruppe von IMO-Mitgliedstaaten innerhalb der IMO-Foren
bedeutet, dass die EU auf die Ausrichtung und das Ergebnis der IMO-Diskussionen
erheblichen Einfluss nehmen kann.

. VerhiltnisméiBigkeit

Die Umsetzung dieser Initiative auf EU-Ebene ist erforderlich, um bei der Einfiihrung von
erncuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen im Seeverkehr Skaleneffekte zu erzielen, die
Verlagerung von CO;-Emissionen zu vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedingungen fiir
Betreiber, die Héfen in der EU anlaufen, und fiir die EU-Héfen selbst zu gewdhrleisten.
Wiirden Verpflichtungen zur Nutzung von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen
auf nationaler Ebene festgelegt, so konnte dies etwa dazu fithren, dass der Verkehr in
konkurrierende Héfen anderer Mitgliedstaaten verlagert und der Wettbewerb verzerrt wird.
Daher ist eine Harmonisierung auf EU-Ebene erforderlich, um  gleiche
Wettbewerbsbedingungen fiir alle Akteure 1im  Seeverkehrssektor (insbesondere
Seeverkehrsbetreiber, Hifen und Kraftstoffanbieter) zu gewéhrleisten.

o Wahl des Instruments

In der Folgenabschiatzung wurde festgestellt, dass fiir die Erreichung der Ziele verbindliche
Regulierungsmalinahmen erforderlich sind. Eine Verordnung ist das am besten geeignete
Instrument, um eine gemeinsame Umsetzung der geplanten MaBnahmen zu gewihrleisten und
gleichzeitig die Gefahr von Verzerrungen im Binnenmarkt zu verringern, die sich aus
Unterschieden in der Art und Weise ergeben konnten, wie die EU-Mitgliedstaaten die
Anforderungen in nationales Recht umsetzen. Da der Ubergang zu erneuerbaren und
kohlenstoffarmen Kraftstoffen erhebliche Investitionen seitens der Kraftstoffanbieter und des
Kraftstoffvertriebs sowie einen starken und klaren Nachfrageschub erfordert, ist es von
entscheidender Bedeutung, dass der Rechtsrahmen allen Investoren unionsweit ein
einheitliches, langfristiges und solides Regelwerk bietet. Insbesondere muss vermieden
werden, dass ein Flickenteppich unterschiedlicher nationaler MaBBnahmen entsteht, wie dies
bei einer sektoriibergreifenden Richtlinie der Fall wire.

13 Derzeit in der ersten IMO-Strategie zur Verringerung der Treibhausgasemissionen von Schiffen unter den

moglichen mittelfristigen MaBnahmen aufgefiihrt, d. h. Maflnahmen, die von der IMO zwischen 2023 und 2030
vereinbart werden sollen.
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Der Vorschlag ist sehr technischer Natur, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass
er regelmiBigen Anderungen unterzogen werden muss, um technischen und rechtlichen
Entwicklungen Rechnung zu tragen. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, ist ferner eine
Reihe von Durchfiihrungsmaf3inahmen vorgesehen, die sich hauptséchlich auf die technischen
Spezifikationen fiir die Umsetzung der funktionalen Anforderungen beziehen werden.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG
. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Da es sich um einen neuen Vorschlag handelt, wurden weder Bewertungen noch
Eignungspriifungen durchgefiihrt.

. Konsultation der Interessentriger

Die Kommission hat aktiv das Gesprach mit den Interessentragern gesucht und wéhrend des
gesamten Folgenabschitzungsverfahrens umfassende Konsultationen durchgefiihrt. Die
Meinungen der Interessentrdger wurden nach der Veroffentlichung der Folgenabschétzung in
der Anfangsphase (Médrz und April 2020) zusammengetragen. Insgesamt gingen
81 Antworten ein, die in den Entwurfsprozess einflossen und dazu beitrugen, den Ansatz zu
verfeinern und die Hindernisse zu ermitteln, die derzeit dem Einsatz erneuerbarer und
kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr im Wege stehen.

Im Rahmen der Ausarbeitung des Vorschlags wurden unter anderem folgende Konsultationen
durchgefiihrt:

— eine von der Kommission durchgefiihrte 6ffentliche Konsultation vom 2. Juli 2020
bis zum 10. September 2020. Insgesamt gingen 136 Antworten von zahlreichen
Interessengruppen ein, die folgende Bereiche abdeckten: Schiffseigner und
Schiffsmanagement (40), Energieerzeuger und Kraftstoffversorgung (37),
Kurzstreckenseeverkehr (25), nationale Behorden (15), Interessenverbinde (14),
Hafenmanagement und -verwaltung (13), Hafenterminalbetreiber oder andere
Hafendiensteanbieter (13), Forschung und Innovation im Hochschulbereich (12),
Binnenschifffahrt (11), Schiffbau und Hersteller von Schiffsausriistung (10),
regionale oder lokale Behorden (9), Logistikanbieter, Verlader und

Ladungseigentiimer 9), Gremien fir  technische = Normung  und
Klassifikationsgesellschaften (2), Investitionen und Finanzierung (2) und sonstige
(A7)

— eine gezielte Konsultation der Interessentriger, die vom fiir die Studie zur
Unterstiitzung der Folgenabschidtzung zustindigen Beratungsunternehmen vom
18. August 2020 bis zum 18. September 2020 durchgefiihrt wurde und sich an
Sachverstidndige des Europdischen Forums fiir nachhaltige Schifffahrt (European
Sustainable ~ Shipping  Forum, ESSF) richtete. @ Zudem  fiihrte  das
Beratungsunternehmen zwischen dem 10. Juli 2020 und dem 1. Dezember 2020 eine
Reihe von Befragungen von Interessentrdagern, einschlieBlich Vertretern der Industrie
und der nationalen Behorden, durch;

14 ttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12312-FuelEU-Maritime-/public-
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— Eine Diskussionsrunde mit Interessentrdgern, die am 18. September 2020 von der
Kommission mit Mitgliedern des Europdischen Forums fiir nachhaltige Schifffahrt
(ESSF)!® und des Europidischen Hafenforums (EPF)'¢ veranstaltet wurde;

— regelmiBige Sitzungen der Sachverstindigengruppe im Rahmen der ESSF-
Untergruppe ,,Nachhaltige alternative Energie fiir die Schifffahrt®.

Die von den Interessentrégern bereitgestellten Informationen waren fiir die Kommission von
entscheidender Bedeutung, um die politischen Optionen detaillierter auszugestalten und deren
wirtschaftliche, soziale und Okologische Auswirkungen zu bewerten, diese Optionen zu
vergleichen und zu bestimmen, welche geeignet ist, das Kosten-Nutzen-Verhiltnis fiir die
Gesellschaft zu maximieren.

Die Konsultationen haben gezeigt, dass sich alle Interessengruppen darin einig sind, dass es
wichtig ist, erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe im Seeverkehr einzufiihren und die
in der Folgenabschitzung ermittelten spezifischen Probleme anzugehen.

In den Konsultationen bestitigte sich, dass alle fiinf im Rahmen der Folgenabschétzung
ermittelten Problemursachen relevant sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die
verschiedenen Interessentrager darin einig sind, dass hohe Kraftstoff- und Investitionskosten
sowie Unsicherheit fiir Investoren die groften Hindernisse darstellen. Was die politischen
Ziele betrifft, scheint die ,,Schaffung von mehr Sicherheit in Bezug auf die Klima- und
Umweltanforderungen fiir in Betrieb befindliche Schiffe* aus Sicht der Interessentrdger das
wichtigste politische Ziel zu sein.

Alle Interessengruppen sprachen sich zudem eher fiir einen zielorientierten als fiir einen
préaskriptiven Ansatz aus, was auch mit einer anderen Forderung der meisten Interessentrager,
der Technologieneutralitit, libereinstimmt. Was die politischen MaBnahmen betrifft, so
erzielte die Festlegung klarer Regeln fiir den Weg hin zur Dekarbonisierung des derzeitigen
Schiffskraftstoffs die hochsten Zustimmungswerte unter den Interessentragern. Auf die Frage,
welcher geografische Anwendungsbereich fiir die Maflnahmen angemessen wire, gab es
keine klare Praferenz. Was die Messung der Umweltleistung und die Art und Weise betrifft,
wie Emissionen in den politischen Rahmen einbezogen werden sollten, so ziehen die meisten
Interessentrdger einen Well-to-Wake-Ansatz vor, da dabei nicht nur Emissionen aus der
Verbrennung von Schiffskraftstoffen, sondern auch vorgelagerte Emissionen aus der
Produktion, dem Transport und dem Vertrieb von Kraftstoffen beriicksichtigt werden. Was
Schiffe am Liegeplatz betrifft, halten die meisten Interessentriger zur Erfiillung der
Dekarbonisierungsziele die Nutzung der landseitigen Stromversorgung fiir ebenso relevant
wie unabdingbar.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Zur Untermauerung der Folgenabschitzung, die dem Vorschlag zugrunde liegt, wurde von
einem externen Auftragnehmer eine Studie durchgefiihrt. Diese Studie begann im Juli 2020
und wurde im Mairz 2021 abgeschlossen. Sie lieferte den Kommissionsdienststellen wertvolle
Einblicke, insbesondere im Hinblick auf die Konzeption der politischen Optionen, die
Bewertung einiger zu erwartender Auswirkungen sowie die Einholung der Ansichten der
direkt betroffenen Interessentréger. In Bezug auf technische Aspekte im Zusammenhang mit

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-
groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&grouplD=2869&lang=de
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-
groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&grouplD=3542&lang=de
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dieser Initiative wurden die Kommissionsdienststellen zudem von der Europdischen Agentur
fiir die Sicherheit des Seeverkehrs (European Maritime Safety Agency, EMSA) unterstiitzt.

. Folgenabschitzung

Die in diesem Vorschlag vorgesehenen MafBnahmen werden durch die Ergebnisse einer
Folgenabschétzung gestiitzt. Der Ausschuss fiir Regulierungskontrolle der Kommission hat zu
dem Folgenabschitzungsbericht (SWD(2021) 635) eine beflirwortende Stellungnahme
(SEC(2021) 562) abgegeben. In seiner Stellungnahme gab der Ausschuss eine Reihe von
Empfehlungen zur Darlegung der Argumente im Folgenabschédtzungsbericht. Diese
Empfehlungen wurden umgesetzt; Anhang 1 des Folgenabschétzungsberichts enthdlt eine
zusammenfassende Darstellung der Vorgehensweise.

Im Rahmen der Folgenabschitzung wurden drei politische Optionen in Betracht gezogen, um
die festgelegten Ziele zu erreichen. Alle diese drei Optionen weisen zwei Hauptmerkmale auf:

l. den Regulierungscharakter zur Schaffung von Rechtssicherheit und

2. die Konzentration auf nachfrageseitige Aspekte, um die Produktion und Einfiihrung
erncuerbarer und  kohlenstoffarmer  Kraftstoffe zu  stimulieren, die
Startschwierigkeiten aufgrund der wechselseitigen Abhédngigkeit zwischen Angebot
und Nachfrage zu bewiltigen und die Verlagerung von COz-Emissionen zu
vermeiden.

Die politischen Optionen boten unterschiedliche Moglichkeiten zur Ausgestaltung der
Verpflichtung und unterschieden sich insbesondere in Bezug auf ihren Ansatz bei der Wahl
der Technologie und die Art und Weise, wie die geforderte Leistung erreicht wird.

Option 1 ist als préaskriptiver Ansatz konzipiert, bei dem die Verwendung eines Anteils
bestimmter Kraftstoffe/Kraftstoffarten vorgeschrieben wird. Dies schlieBt eine Auswahl der
Technologie durch die Regulierungsbehorde ein. Bei den Optionen 2 und 3 handelt es sich um
zielorientierte Ansétze, bei denen fiir die an Bord verbrauchte Energie eine Obergrenze in
Bezug auf die jahrliche durchschnittliche Treibhausgasintensitit festgelegt werden muss. Hier
ist die Wahl der Technologie den Marktteilnehmern iiberlassen. Dariiber hinaus enthilt
Option 3 auch Mechanismen zur Belohnung bei einer Ubererfiillung der Ziele (Pooling und
Multiplikatoren fiir emissionsfreie Technologien), um die Entwicklung fortschrittlicherer
emissionsfreier Technologien zu fordern und dabei sowohl Luftschadstoff- als auch
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Alle Optionen sehen fiir die umweltschidlichsten
Schiffe in Hafen (Containerschiffe und Fahrgastschiffe) die Verpflichtung zur Nutzung der
landseitigen Stromversorgung (oder einer gleichwertigen emissionsfreien Technologie) vor.

In der Bewertung wurde Option 3 als bevorzugte Option ermittelt, da sie das beste Verhéltnis
zwischen den Zielen und den Gesamtkosten der Umsetzung bietet. Damit wird nicht nur dem
Flexibilitatsbedarf entsprochen, der von den Interessentrdgern wéhrend der Konsultationen
(insbesondere von Seeverkehrsbetreibern und Hifen) betont wurde, sondern auch das Risiko
der langfristigen Bindung an bestimmte Technologien (Lock-in-Effekt) verringert (und
Anreize fiir die frithzeitige Nutzung der fortschrittlichsten Technologien geschaffen).

Die zunehmende Durchdringung des Schiffskraftstoffmix mit erneuerbaren und
kohlenstoffarmen  Kraftstoffen wird zu einer erheblichen  Verringerung der
Treibhausgasemissionen und der Luftverschmutzung fithren. Die damit verbundenen
Einsparungen bei den externen Kosten wurden im Vergleich zum Basisszenario auf
10 Mrd. EUR im Bereich der Luftverschmutzung und 138,6 Mrd. EUR im Bereich des
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Klimaschutzes geschétzt (in Gegenwartswerten fiir den Zeitraum 2021-2050). Diese Werte
wurden in der Folgenabschitzung auf der Grundlage der modellierten prognostizierten
Marktdurchdringung der erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffe berechnet. Aufgrund
der geringeren Betriebskosten (Instandhaltung, Besatzung usw.) diirften die Schiffsbetreiber
Einsparungen in der Gréenordnung von 2,3 Mrd. EUR erzielen. Diese Einsparungen werden
auf eine im Vergleich zum Basisszenario etwas geringere Seeverkehrstitigkeit
zuriickzufilhren sein. Eine weitere spilirbare Auswirkung betrifft die Verwendung
fortschrittlicher Kraftstoffe und Antriebstechnologien und indirekt deren Auswirkungen auf
die Innovation. Es wird davon ausgegangen, dass die Initiative bis 2050 zu einer Erhohung
des Anteils von Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb (18,9 %) sowie mit Elektroantrieb
(5,4 %) in der Gesamtflotte fiilhren wird (im Vergleich zu einer nicht stattfindenden
Marktdurchdringung dieser Technologien im Basisszenario).

Der GroBteil der Kosten, die sich aus der vorgeschlagenen MalBBnahme ergeben, werden von
den Schiffsbetreibern getragen und belaufen sich auf 89,7 Mrd. EUR. Dieser Betrag ergibt
sich aus den hoheren Kapitalkosten (25,8 Mrd. EUR) und Kraftstoffkosten (63,9 Mrd. EUR).
Die indirekten Kosten, die den Hifen fiir die Bereitstellung der erforderlichen
Bunkerinfrastruktur entstehen, werden auf 5,7 Mrd. EUR geschitzt. Die Verwaltungskosten
fiir Schiffsbetreiber, die sich aus der Erhebung, Ubermittlung und Priifung der Daten fiir das
Monitoringkonzept und den jéhrlichen Energiebericht, der Zusammenarbeit bei Audits und
Uberpriifungen sowie der Schulung der Besatzung ergeben, werden auf 521,7 Mio. EUR
geschitzt. Fir die Erstellung von Leitlinien durch Héfen zur sicheren Handhabung von
erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen wurde ein Bedarf an weiteren 1,8 Mio. EUR
ermittelt. Spezifische Kosten im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Kraftstoffen
konnten nicht beziffert werden. Die Durchsetzungskosten fiir Behorden diirften begrenzt sein
(1,5 Mio. EUR) und sich auf die Bereitstellung der fiir die Berichterstattung erforderlichen IT-
Tools konzentrieren. Die bevorzugte Option bietet somit wihrend des Zeithorizonts der
Initiative Nettogewinne in Hohe von 58,4 Mrd. EUR.

o Grundrechte

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Schutz der Grundrechte.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die bevorzugte Option wird fiir die Kommission Auswirkungen auf den Haushalt haben. Die
erwarteten Kosten flir IT-Dienstleistungen und die Entwicklung von IT-Systemen belaufen
sich auf bis zu 0,5 Mio. EUR. Dieser Betrag beruht auf den Kosten fiir THETIS-MRV und
den Erfahrungen mit den bestehenden THETIS-EU-Modulen, die verschiedene EU-
Rechtsvorschriften unterstiitzen; die Kosten fiir solche IT-Entwicklungen werden auf
300 000 EUR geschitzt. Die bevorzugte Option wiirde zudem eine zusitzliche Funktion
erfordern, um das Pooling von Schiffen zu Konformitétszwecken zu unterstiitzen. Die Kosten
fiir dieses zusitzliche Instrument werden auf 200 000 EUR geschitzt. Entscheidungen im
Bereich der IT-Entwicklung und -Beschaffung unterliegen der Vorabgenehmigung durch den
Informationstechnik- und Cybersicherheitsbeirat der Europdischen Kommission.
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S. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitiiten

Die Kommission wird die Fortschritte, Auswirkungen und Ergebnisse dieses Vorschlags
mithilfe geeigneter Uberwachungs-/Bewertungsmechanismen verfolgen. Die Kommission
wird die Fortschritte bei der Verwirklichung der spezifischen Ziele des Vorschlags messen,
insbesondere anhand der jihrlich im Rahmen des EU-Systems fiir die Uberwachung,
Berichterstattung und Priifung (MRV-System) erhobenen Daten.

Bei Informationsersuchen (Berichte, Beantwortung von Fragebogen) wird gebiihrend auf die
VerhiltnismaBigkeit geachtet, um eine unndtige Belastung der Interessentrdger durch neue
Berichtspflichten zu vermeiden.

Fiinf Jahre nach Ende der Umsetzungsfrist fiir den Legislativvorschlag wird die Kommission
die Vorschriften bewerten, um zu priifen, ob die Ziele der Initiative erreicht wurden. Die
Ergebnisse der Bewertung werden in kiinftige Entscheidungsprozesse einflieBen, um zu
gewihrleisten, dass die fiir die Erreichung der Ziele erforderlichen Anpassungen
vorgenommen werden.

. Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

In Artikel 1 wird der Gegenstand der vorgeschlagenen Verordnung beschrieben. Mit der
Verordnung werden Vorschriften fiir die Verringerung der Treibhausgasintensitit von
Energie, die an Bord von Schiffen verbraucht wird, die Hafen im Hoheitsgebiet eines EU-
Mitgliedstaats anlaufen, dort liegen oder aus diesen auslaufen, festgelegt, um die
ausgewogene Entwicklung und systematische Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Kraftstoffe in der gesamten Union zu fordern, ohne Hindernisse fiir den Binnenmarkt zu
schaffen, und damit die Verringerung der Treibhausgasemissionen aus dem Seeverkehr
voranzubringen.

In Artikel 2 wird der Anwendungsbereich festgelegt.
In Artikel 3 werden mehrere Begriffsbestimmungen festgelegt.

In Artikel 4 wird der Grenzwert fiir die jdhrliche durchschnittliche Treibhausgasintensitét der
an Bord eines Schiffs verbrauchten Energie festgelegt.

In Artikel 5 werden fiir bestimmte Schiffstypen Anforderungen fiir die Nutzung von
Landstrom oder emissionsfreier Energie am Liegeplatz festgelegt und mogliche Ausnahmen
angefiihrt.

In Artikel 6 werden die gemeinsamen Grundsitze fiir die Uberwachung der Konformitt
festgelegt.

In Artikel 7 wird festgelegt, was in das Monitoringkonzept aufzunehmen ist.

In Artikel 8 werden die Situationen aufgefiihrt, in denen das Monitoringkonzept gedndert
wird.

In Artikel 9 werden die Grundsitze fiir die Zertifizierung von Biokraftstoffen, Biogas,
erneuerbaren  Kraftstoffen nicht biogenen  Ursprungs und  wiederverwerteten
kohlenstofthaltigen Kraftstoffen festgelegt.

In Artikel 10 wird der Umfang der Priiftitigkeiten festgelegt, die von den Priifstellen
durchzufiihren sind.

In Artikel 11 werden die allgemeinen Pflichten und Grundsétze fiir die Priifstellen festgelegt.

11
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In Artikel 12 werden die wichtigsten Grundsitze festgelegt, die bei den Priifverfahren zu
beachten sind.

In Artikel 13 werden die Vorschriften fiir die Akkreditierung der Prifstellen fir die
Tétigkeiten festgelegt, die im Rahmen dieser Verordnung durchzufiihren sind.

In Artikel 14 wird festgelegt, welche Parameter die Schifffahrtsunternehmen zu {iberwachen
und aufzuzeichnen haben, um die Konformitit nachzuweisen.

In Artikel 15 wird festgelegt, welche Aufgaben die Priifstellen in Bezug auf die von den
Unternehmen bereitgestellten Informationen haben.

In Artikel 16 werden die Konformitédtsdatenbank eingefiihrt und die wichtigsten Parameter fiir
die Berichterstattung festgelegt.

In Artikel 17 werden Flexibilitatsbestimmungen festgelegt, die den Betreibern innerhalb
bestimmter Grenzen eine Ubertragung von Uberkonformitit (Gutschrift oder Vorschuss)
ermdglichen.

In Artikel 18 werden die wichtigsten Grundsitze und Verfahren fiir ein mogliches Pooling
von Konformitétsbilanzen festgelegt.

In Artikel 19 werden die Bedingungen fiir die Ausstellung einer FuelEU-
Konformititsbescheinigung festgelegt.

In Artikel 20 werden die Strafzahlungen festgelegt, die bei Nichteinhaltung der Vorschriften
zu entrichten sind.

In Artikel 21 werden die Grundsétze fiir die Bereitstellung der Strafzahlungen zur Forderung
erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr festgelegt.

In Artikel 22 wird die Verpflichtung fiir Schiffe eingefiihrt, eine giiltige FuelEU-
Konformititsbescheinigung mitzufiihren.

In Artikel 23 werden die Vorschriften flir Schiffsiiberpriifungen festgelegt.

In Artikel 24 wird das Recht auf Uberpriifung von Entscheidungen, die sich auf Unternehmen
auswirken, eingefiihrt.

In Artikel 25 wird die Verpflichtung zur Benennung von zustindigen Behorden eingefiihrt,
die fiir die Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung zustindig sind.

In Artikel 26 werden die Bedingungen festgelegt, unter denen der Kommission im Rahmen
dieser Verordnung Befugnisse iibertragen werden.

In Artikel 27 wird festgelegt, dass die Auslibung der Befugnis zum Erlass von
Durchfiihrungsrechtsakten durch die Kommission nach dem Ausschussverfahren zu erfolgen
hat.

In Artikel 28 wird die Kommission verpflichtet, dem Européischen Parlament und dem Rat
mindestens alle flinf Jahre {iber die Anwendung dieser Verordnung Bericht zu erstatten.

In  Artikel 29 wird die Richtlinie 2009/16/EG ~ geéndert, um die FuelEU-
Konformitdtsbescheinigung in deren Anhang IV aufzunehmen.

In Artikel 30 wird das Datum des Inkrafttretens und des Geltungsbeginns dieser Verordnung
festgelegt.

In Anhang I werden die Formeln und die Methode zur Bestimmung der jahrlichen
durchschnittlichen Treibhausgasintensitit der an Bord eines Schiffs verbrauchten Energie
festgelegt.
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In Anhang II befindet sich die Liste der Standardwerte, die genutzt werden konnen, um die in
der Formel in Anhang I verwendeten Emissionsfaktoren zu bestimmen.

In Anhang III befindet sich die Liste der emissionsfreien Technologien, die alternativ zum
Anschluss an die landseitige Stromversorgung am Liegeplatz eingesetzt werden konnen,
sowie spezifische Kriterien fiir deren Nutzung.

In Anhang IV werden die Mindestangaben fiir das Zeugnis festgelegt, das vom Leitungsorgan
des Hafens in Fillen auszustellen ist, in denen Schiffe die landseitige Stromversorgung
begriindeterweise nicht nutzen kdnnen.

In Anhang V werden die Formeln fiir die Ermittlung der Konformitétsbilanz des Schiffs und
der Strafzahlung im Fall der Nichteinhaltung festgelegt.

13

DE



2021/0210 (COD)
Vorschlag fiir eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

iiber die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr und

zur Anderung der Richtlinie 2009/16/EG

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf

Artikel 100 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses!”,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen °,

18

gemal dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

2)

Mengenmafig werden tliber die Meere rund 75 % des EU-Aufenhandels und 31 % des
EU-Binnenhandels abgewickelt. Zugleich fallen bei Fahrten von Schiffen nach oder
von Hifen im Européischen Wirtschaftsraum rund 11 % aller verkehrsbedingten CO»-
Emissionen bzw. 3-4 % der CO;-Gesamtemissionen der EU an. Jihrlich gehen
400 Millionen Fahrgiste in Héafen der Mitgliedstaaten an oder von Bord, davon rund
14 Millionen an oder von Bord von Kreuzfahrtschiffen. Der Seeverkehr ist somit ein
wesentlicher Bestandteil des europdischen Verkehrssystems und spielt eine
entscheidende Rolle fiir die europdische Wirtschaft. Auf dem Seeverkehrsmarkt
herrscht ein starker Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsakteuren innerhalb und
aullerhalb der Union, weswegen gleiche Ausgangsbedingungen unerlésslich sind. Die
Stabilitdt und Prosperitdt des Seeverkehrsmarkts und seiner Wirtschaftsakteure fuft
auf einem klar geregelten, harmonisierten Rahmen, der fiir Seeverkehrsbetreiber,
Héafen und andere Akteure des Sektors Chancengleichheit gewihrleistet.
Marktverzerrungen kénnen dazu fiihren, dass Schiffsbetreiber oder Hiafen gegeniiber
thren Wettbewerbern im Seeverkehrssektor oder in anderen Verkehrssektoren
benachteiligt werden. Dies wiederum kann dazu fiihren, dass der Seeverkehrssektor an
Wettbewerbsfahigkeit verliert und es zu Einbuflen an Konnektivitdt fiir Bilirgerinnen
und Biirger und Unternehmen kommt.

Um die Klimaschutzzusagen der Union im Rahmen des Ubereinkommens von Paris zu
unterstreichen, die Schritte festzulegen, mit denen die Klimaneutralitit bis 2050 zu
erreichen ist, und die politischen Zusagen in rechtliche Verpflichtungen umzusetzen,

ABLC...vom...,,S. ...
ABLC...vom...,S. ...
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3)

(4)

hat die Kommission den (gednderten) Vorschlag fiir eine Verordnung des
Europédischen Parlaments und des Rates zur Schaffung des Rahmens fiir die
Verwirklichung der Klimaneutralitit und zur Anderung der Verordnung
(EU) 2018/1999 (Europiisches Klimagesetz)!® sowie die Mitteilung ,Mehr Ehrgeiz
fiir das Klimaziel Europas bis 2030°?° angenommen. Darin ist auch das Ziel enthalten,
die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegeniiber den Werten von
1990 zu senken. Daher sind verschiedene ergénzende politische Instrumente
erforderlich, um die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe, die
nachhaltig erzeugt werden, auch im Seeverkehrssektor zu fordern. Die technologische
Entwicklung und Einfithrung muss bis 2030 erfolgen, damit die Grundlagen fiir einen
viel rascheren Wandel in der Folgezeit geschaffen sind.

Beim Ubergang zu erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen und
Ersatzenergiequellen ist es entscheidend, das reibungslose Funktionieren des EU-
Seeverkehrsmarkts in Bezug auf Schiffskraftstoffe, auf die ein erheblicher Teil der den
Schiffsbetreibern entstehenden Kosten entfillt, und den fairen Wettbewerb auf diesem
Markt zu gewihrleisten. Unterschiedliche Anforderungen fiir Kraftstoffe in den
einzelnen Mitgliedstaaten der Union konnen erhebliche Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Leistung der Schiffsbetreiber haben und den Wettbewerb auf dem
Markt beeintrichtigen. Aufgrund des internationalen Charakters der Schifffahrt
konnen die Schiffsbetreiber leicht in Drittlindern bunkern und grofle Mengen an
Kraftstoff an Bord mitfiihren. Dies kann zu Verlagerungseffekten (carbon leakage)
fihren und nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfahigkeit des Sektors
haben, ndmlich dann, wenn erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe in Seehédfen
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verfiigbar sind, die Vorschriften fiir deren
Nutzung aber nicht fiir alle Schiffsbetreiber gelten, die Hifen im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats anlaufen oder daraus auslaufen. Mit den in dieser Verordnung
festgelegten MaBnahmen soll dafiir gesorgt werden, dass der Markt fiir
Schiffskraftstoffe unter Bedingungen mit erneuerbaren und kohlenstoffarmen
Kraftstoffen durchdrungen wird, die einen fairen Wettbewerb auf dem EU-
Seeverkehrsmarkt gewihrleisten.

Damit sich diese Verordnung auf alle Taitigkeiten des Seeverkehrssektors auswirkt,
sollte sie fiir einen Teil der Fahrten zwischen einem Hafen im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats und einem Hafen im Hoheitsgebiet eines Drittlands gelten. Diese
Verordnung sollte daher fiir die Hélfte der Energie gelten, die ein Schiff verbraucht,
das von einem Hafen auBlerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats einen Hafen
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats anlduft, fiir die Hilfte der Energie, die ein Schiff
verbraucht, das von einem Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einen Hafen
auflerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats anlduft, fiir die gesamte Energie, die
ein Schiff verbraucht, das von einem Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
einen Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats anlduft, und fiir die gesamte
Energie, die ein Schiff am Liegeplatz im Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
verbraucht. Die Tatsache, dass ein Teil der Energie, die ein Schiff sowohl bei Fahrten
aus Drittlindern in die Union als auch bei Fahrten aus der Union in Drittlinder
verbraucht, erfasst wird, stellt die Wirksamkeit dieser Verordnung sicher, und zwar
auch durch die zunehmend positiven Auswirkungen des Regelungsrahmens auf die
Umwelt. Gleichzeitig begrenzt der Regelungsrahmen das Risiko des Anlaufens von
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Ausweichhifen und der Verlagerung von Umladetétigkeiten in Gebiete auerhalb der
Union. Um ein reibungsloses Funktionieren des Seeverkehrs zu gewéhrleisten, gleiche
Ausgangsbedingungen fiir Seeverkehrsbetreiber und Héfen zu schaffen und
Verzerrungen im Binnenmarkt zu vermeiden, sollten fiir alle Fahrten, die in Hiafen im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten beginnen oder enden, sowie flir den Aufenthalt der
Schiffe in diesen Hifen einheitliche Vorschriften gelten, die in dieser Verordnung
festgelegt werden.

Die Vorschriften dieser Verordnung sollten nichtdiskriminierend fiir alle Schiffe
unabhingig von der Flagge, die sie fiihren, gelten. Aus Griinden der Kohérenz mit
Unions- und internationalen Vorschriften im Bereich des Seeverkehrs sollte diese
Verordnung nicht fiir Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe, Schiffe fiir den Fang oder die
Verarbeitung von Fisch oder staatliche Schiffe, die fiir nichtgewerbliche Zwecke
verwendet werden, gelten.

Die fiir die Einhaltung dieser Verordnung verantwortliche Person oder Organisation
sollte das Schifffahrtsunternehmen sein, definiert als Schiffseigner oder jede andere
Organisation oder Person wie Geschiftsfithrer oder Bareboatcharterer, der vom
Schiffseigner die Verantwortung fiir den Betrieb des Schiffs libertragen wurde und die
sich dabei bereit erklart hat, allen Pflichten und Verantwortlichkeiten nachzukommen,
die sich aus dem Internationalen Code fiir Ma3nahmen zur Organisation eines sicheren
Schiffsbetriebs und zur Verhiitung der Meeresverschmutzung (ISM-Code) ergeben.
Diese Definition beruht auf der Definition des Begriffs ,,Schifffahrtsunternehmen® in
Artikel 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2015/757 des Europidischen Parlaments
und des Rates?! und steht im Einklang mit dem globalen Datenerhebungssystem, das
2016 von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) eingefiihrt wurde. Im
Einklang mit dem Verursacherprinzip konnte das Schifffahrtsunternehmen im Wege
einer vertraglichen Vereinbarung den Rechtstriger, der fiir Entscheidungen, die sich
auf die Treibhausgasintensitit der von dem Schiff verbrauchten Energie auswirken,
unmittelbar verantwortlich ist, fiir die zur Einhaltung dieser Verordnung anfallenden
Kosten zur Rechenschaft ziehen. Bei diesem Rechtstriger diirfte es sich
normalerweise um den Rechtstrager handeln, der fiir die Wahl des Kraftstoffs, der
Route und der Geschwindigkeit des Schiffs verantwortlich ist.

Um den Verwaltungsaufwand insbesondere fiir kleinere Betreiber zu begrenzen, sollte
diese Verordnung nicht fiir Holzschiffe einfacher Bauart und Schiffe ohne
Motorantrieb gelten, sondern nur fiir Schiffe mit einer Bruttoraumzahl tiber 5000.
Obwohl diese Schiffe nur etwa 55 % aller Schiffe reprasentieren, die Hafen gemif der
Verordnung (EU) 2015/757 des Europidischen Parlaments und des Rates anlaufen,
zeichnen sie fiir 90 % der COz-Emissionen im Seeverkehrssektor verantwortlich.

Die Entwicklung und Einfiihrung neuer Losungen fiir Kraftstoffe und Energie
erfordert eine koordinierte Vorgehensweise, um das Angebot, die Nachfrage und den
Aufbau der geeigneten Vertriebsinfrastrukturen aufeinander abzustimmen.
Wenngleich der derzeitige europédische Rechtsrahmen die Kraftstoffherstellung mit der
Richtlinie (EU)2018/2001 des Europiischen Parlaments und des Rates?* und den
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Kraftstoffvertrieb mit der Richtlinie 2014/94/EU des Européischen Parlaments und des
Rates?® schon in Teilen erfasst, ist zudem ein Instrument erforderlich, um die
Nachfrage nach erneuerbaren und kohlenstoffarmen Schiffskraftstoffen zu steigern.

Instrumente wie die CO»-Bepreisung oder Zielvorgaben fiir die CO»-Intensitit von
Tatigkeiten tragen zwar zur Verbesserung der Energieeffizienz bei, sind aber nicht
geeignet, um kurz- und mittelfristig fiir eine deutliche Verlagerung hin zu
erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen zu sorgen. Daher ist ein spezifischer
Regulierungsansatz  erforderlich, um die Nutzung von erneuerbaren und
kohlenstoffarmen Kraftstoffen und Ersatzenergiequellen wie Wind oder Strom
voranzubringen.

Politische MaBnahmen zur Stimulierung der Nachfrage nach erneuerbaren und
kohlenstoffarmen Schiffskraftstoffen sollten zielorientiert sein und den Grundsatz der
Technologieneutralitit ~ wahren. Daher  sollten  Grenzwerte  fiir  die
Treibhausgasintensitdt der an Bord von Schiffen verbrauchten Energie festgelegt
werden, ohne die Nutzung eines bestimmten Kraftstoffs oder einer bestimmten
Technologie vorzuschreiben.

Gefordert werden sollte die Entwicklung und Einfilhrung erneuerbarer und
kohlenstoffarmer Kraftstoffe mit hohem WNachhaltigkeitspotenzial, kommerzieller
Reife und hohem Innovations- und Wachstumspotenzial zur Deckung des kiinftigen
Bedarfs. Dies wird die Schaffung innovativer und wettbewerbsfihiger
Kraftstoffmérkte begiinstigen und sowohl kurz- als auch langfristig die ausreichende
Versorgung mit nachhaltigen Schiffskraftstoffen sicherstellen, was wiederum zu den
Zielen der Union im Bereich der Dekarbonisierung des Verkehrs beitragen und
zugleich ihren Bemiithungen um ein hohes Mal an Umweltschutz forderlich sein wird.
Zu diesem Zweck sollten nachhaltige Schiffskraftstoffe, die aus den in Anhang IX
Teile A und B der Richtlinie (EU) 2018/2001 aufgefiihrten Rohstoffen hergestellt
werden, sowie synthetische Schiffskraftstoffe forderfiahig sein. Von zentraler
Bedeutung sind insbesondere die nachhaltigen Schiffskraftstoffe, die aus den in
Anhang IX Teil B der Richtlinie (EU) 2018/2001 aufgefiihrten Rohstoffen hergestellt
werden, da die ithnen zugrunde liegende Technologie derzeit die kommerziell
ausgereifteste ist und mit ihnen der Seeverkehr bereits auf kurze Sicht dekarbonisiert
werden kann.

Bei indirekten Landnutzungsdnderungen wird der herkdommliche Anbau von Pflanzen
fiir die Nahrungs- und Futtermittelproduktion durch den Anbau von Pflanzen fiir
Biokraftstoffe, fliissige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe verdridngt. Die
zusitzliche Nachfrage kann den Druck auf die Flichen verschirfen und dazu fiihren,
dass landwirtschaftliche Nutzflichen auf Gebiete mit hohem Kohlenstoffbestand wie
Wailder, Feuchtgebiete und Torfmoorflichen ausgedehnt werden, wodurch zusitzliche
Treibhausgasemissionen entstehen und Biodiversitdt verloren geht. Untersuchungen
haben gezeigt, dass das Ausmall der Auswirkungen von einer Vielzahl von Faktoren
abhingt, unter anderem davon, welche Rohstoffe zur Kraftstoftherstellung verwendet
werden, wie stark die Nachfrage nach diesen Rohstoffen aufgrund der Nutzung von
Biokraftstoffen, fliissigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen steigt und in
welchem Umfang Flichen mit hohem Kohlenstoffbestand weltweit geschiitzt sind. Die
Hohe der durch indirekte Landnutzungsidnderungen verursachten
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Treibhausgasemissionen kann nicht eindeutig mit einem Mal an Genauigkeit
bestimmt werden, das zur Festlegung der fiir die Anwendung dieser Verordnung
erforderlichen Emissionsfaktoren notig wére. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass alle
Kraftstoffe, die auf Pflanzenbasis hergestellt werden, in unterschiedlichem Male zu
indirekten Landnutzungsidnderungen fiihren. Abgesehen davon, dass die auf indirekte
Landnutzungsinderungen zurlickzufiihrenden Treibhausgasemissionen die
Treibhausgaseinsparungen durch einzelne Biokraftstoffe, fliissige Biobrennstoffe oder
Biomasse-Brennstoffe ganz oder teilweise zunichtemachen kdnnen, bergen indirekte
Landnutzungsénderungen Risiken fiir die Biodiversitit. Diese Risiken sind im
Zusammenhang mit einer potenziell starken Ausweitung der Produktion, die durch
einen erheblichen Nachfrageanstieg bedingt ist, besonders ernst zu nehmen. Daher
sollten keine aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen hergestellten Kraftstoffe
gefordert werden. Mit der Richtlinie (EU)2018/2001 ist der Beitrag dieser
Biokraftstoffe, fliissigen Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe zu den
Treibhausgasemissionseinsparzielen im Bereich Stralen- und Schienenverkehr bereits
begrenzt und ein Hochstwert festgelegt worden, da sie geringere Vorteile fiir die
Umwelt bieten, ein geringeres Treibhausgaseinsparpotenzial haben und allgemeine
Nachhaltigkeitsprobleme mit sich bringen.

Dieser Ansatz muss jedoch im Seeverkehrssektor strenger sein. Im Seeverkehrssektor
besteht derzeit keine erhebliche Nachfrage nach aus Nahrungs- und
Futtermittelpflanzen hergestellten Biokraftstoffen, fliissigen Biobrennstoffen und
Biomasse-Brennstoffen, da mehr als 99 % der derzeit verwendeten Schiffskraftstoffe
fossilen Ursprungs sind. Die Tatsache, dass aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen
hergestellte Kraftstoffe geméf dieser Verordnung nicht forderfdhig sein werden,
vermindert daher auch das Risiko einer Verlangsamung der Dekarbonisierung des
Verkehrssektors — die sich andernfalls bei einer Verlagerung der auf Pflanzenbasis
hergestellten Biokraftstoffe vom StraBenverkehr auf den Seeverkehr ergeben konnte.
Es kommt darauf an, den Umfang einer solchen Verlagerung so gering wie moglich zu
halten, da der Stralenverkehr derzeit nach wie vor der bei Weitem umweltschiadlichste
Verkehrssektor ist und im Seeverkehr derzeit iiberwiegend fossile Kraftstoffe genutzt
werden. Daher sollte verhindert werden, dass eine potenziell groBe Nachfrage nach
aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen hergestellten Biokraftstoffen, fliissigen
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen entsteht, indem ihre Nutzung im Rahmen
dieser Verordnung gefordert wird. Folglich miissen aufgrund der zusitzlichen
Treibhausgasemissionen und der Biodiversititseinbuflen, die mit allen Arten von aus
Nahrungs- und Futtermitteln hergestellten Kraftstoffen verbunden sind, fiir diese
Kraftstoffe dieselben Emissionsfaktoren gelten wie fiir den unglinstigsten
Produktionsweg.

Die langen Vorlaufzeiten fiir die Entwicklung und Einfiihrung neuer Losungen fiir
Kraftstoffe und Energie im Seeverkehr erfordern rasches Handeln und die Schaffung
eines langfristigen Rechtsrahmens, der klar und berechenbar ist und damit allen
Beteiligten Planung und Investitionen erleichtert. Ein eindeutiger und stabiler
langfristiger Rechtsrahmen wird die Entwicklung und Einfithrung neuer Losungen fiir
Kraftstoffe und Energie im Seeverkehr erleichtern und Investitionen von
Interessentrdgern begiinstigen. In diesem Rahmen sollten Grenzwerte fiir die
Treibhausgasintensitdt der an Bord von Schiffen verbrauchten Energie bis 2050
festgelegt werden. Die Grenzwerte sollten im Laufe der Zeit ehrgeiziger werden, um
so der im Bereich der erneuerbaren und kohlenstoffarmen Schiffskraftstoffe zu
erwartenden technologischen Entwicklung und wachsenden Produktion zu
entsprechen.
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In dieser Verordnung sollten die Methode und die Formel zur Berechnung der
jéhrlichen durchschnittlichen Treibhausgasintensitit der an Bord eines Schiffs
verbrauchten Energie festgelegt werden. Die Formel sollte auf dem von Schiffen
gemeldeten Kraftstoffverbrauch beruhen und die jeweiligen Emissionsfaktoren dieser
Kraftstoffe beriicksichtigen. Die Methode sollte auch die Nutzung von
Ersatzenergiequellen wie Wind oder Strom berticksichtigen.

Um zu einem vollstdndigen Bild der Umweltbilanz der verschiedenen Energiequellen
zu gelangen, sollte die Treibhausgasbilanz von Kraftstoffen auf Well-to-Wake-Basis,
d. h. unter Beriicksichtigung simtlicher Auswirkungen von Erzeugung, Ubertragung,
Vertrieb und Verbrauch an Bord, bewertet werden. Damit sollen Anreize fiir
Technologien und Produktionswege geschaffen werden, die einen kleineren
Treibhausgasfuflabdruck haben und damit gegeniiber herkommlichen Kraftstoffen
reale Vorteile bieten.

Die Well-to-Wake-Bilanz erncuerbarer und kohlenstoffarmer Schiffskraftstoffe sollte
anhand von  Standardemissionsfaktoren oder  tatsdchlichen  zertifizierten
Emissionsfaktoren ermittelt werden und die Well-to-Tank-Emissionen und die Tank-
to-Wake-Emissionen erfassen. Die Bilanz fossiler Kraftstoffe sollte jedoch nur anhand
der in dieser Verordnung vorgesehenen Standardemissionsfaktoren bewertet werden.

Es ist ein Ansatz erforderlich, der alle besonders relevanten Treibhausgasemissionen
(CO2, CH4 und N>O) umfasst, damit jene Energiequellen gefordert werden, die
insgesamt  einen  kleineren = TreibhausgasfuBabdruck  haben. Um  dem
Erderwarmungspotenzial von Methan und Stickstoffoxiden Rechnung zu tragen, sollte
der in dieser Verordnung festgelegte Grenzwert daher als ,,CO>-Aquivalent “
ausgedriickt werden.

Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und alternativer Antriebe wie Wind- und
Sonnenenergie verringert die Treibhausgasintensitét des gesamten
Schiffsenergieverbrauchs erheblich. Obwohl ein genaues Messen bzw. Quantifizieren
bei diesen Energiequellen schwierig ist (Schwankungen beim Energieverbrauch,
Direktnutzung als Antrieb usw.), sollten sie im Gesamtenergieverbrauch des Schiffs
beriicksichtigt werden, und zwar durch Ermittlung von Niherungswerten fiir ihren
Beitrag zur Energiebilanz des Schiffs.

Die von Schiffen am Liegeplatz verursachte Luftverschmutzung (Schwefeloxide,
Stickoxide und Feinstaub) stellt fiir Kiistengebiete und Hafenstiddte ein erhebliches
Problem dar. Daher sollten strenge Verpflichtungen zur Verringerung der Emissionen
von Schiffen am Liegeplatz, die wihrend des Aufenthalts im Hafen mit ihren Motoren
Strom erzeugen, erlassen werden. Nach den im Rahmen der Verordnung
(EU) 2015/757 im Jahr 2018 erhobenen Daten sind Fahrgastschiffe und
Containerschiffe die Schiffstypen mit den hdchsten Emissionen am Liegeplatz pro
Schiff. Daher sollten die Emissionen dieser Schiffstypen vorrangig angegangen
werden.

Wird die landseitige Stromversorgung genutzt, gehen sowohl die Luftverschmutzung
durch Schiffe als auch die durch den Seeverkehr verursachten Treibhausgasemissionen
zurlick. Landstrom ist angesichts des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien am
Strommix in der EU zunehmend sauberer Strom, der Schiffen am Liegeplatz zur
Verfligung steht. Nur die Bereitstellung von Anschlusspunkten fiir die landseitige
Stromversorgung ist von der Richtlinie 2014/94/EU (Richtlinie iiber die Infrastruktur
fiir alternative Kraftstoffe) abgedeckt; die Nachfrage nach dieser Technologie ist nach
wie vor begrenzt, weswegen sie auch nur in begrenztem Umfang eingefiihrt wurde.
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Daher sollte fiir die umweltschiddlichsten Schiffe die Nutzung von Landstrom
vorgeschrieben und dafiir konkrete Vorschriften festgelegt werden.

Neben Landstrom konnen auch andere Technologien gleichwertige Vorteile fiir die
Umwelt in Héfen bieten. Ist erwiesen, dass der Einsatz einer alternativen Technologie
der Nutzung von Landstrom gleichwertig ist, sollte das betreffende Schiff von der
Pflicht zur Nutzung von Landstrom ausgenommen werden.

Ausnahmen von der Nutzung von Landstrom sollten auch bei Vorliegen einer Reihe
objektiver Griinde vorgesehen werden, die vom Leitungsorgan des Anlauthafens zu
bescheinigen sind und auf auBlerplanmiflige Hafenanldufe aus Griinden der Sicherheit
oder Lebensrettung auf See, Kurzaufenthalte von Schiffen am Liegeplatz von weniger
als zwei Stunden — da dies die Mindestzeit fiir den Anschluss ist — und die
Energieerzeugung an Bord in Notsituationen beschréankt sein sollten.

Ausnahmen bei Nichtverfiigbarkeit oder mangelnder Kompatibilitit von
Landstromanlagen sollten begrenzt werden, sobald Schiffsbetreiber und
Hafenbetreiber ausreichend Zeit hatten, die erforderlichen Investitionen zu tétigen;
damit sollen die erforderlichen Anreize fiir diese Investitionen geschaffen und
unfairem Wettbewerb vorgebeugt werden. Ab 2035 sollten Schiffsbetreiber ihre
Hafenaufenthalte sorgfaltig planen, um zu gewdhrleisten, dass sie ihre Tatigkeiten
ohne Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen am Liegeplatz und ohne
Beeintrachtigung der Umwelt in Kiistengebieten und Hafenstddten ausiiben konnen.
Eine begrenzte Anzahl von Ausnahmen bei Nichtverfiigbarkeit oder mangelnder
Kompatibilitit von Landstromanlagen sollte beibehalten werden, um die Mdglichkeit
fiir gelegentliche kurzfristige Anderungen von Hafenaufenthaltsplinen und das
Anlaufen von Héifen ohne kompatible Anlagen zu bieten.

Mit dieser Verordnung sollte ein robustes Uberwachungs-, Berichterstattungs- und
Priifsystem eingerichtet werden, damit die Einhaltung der einschldgigen
Bestimmungen nachverfolgt werden kann. Dieses System sollte in
nichtdiskriminierender Weise fiir alle Schiffe gelten und eine Priifung durch Dritte
vorsehen, damit die Genauigkeit der im Rahmen des Systems iibermittelten Daten
gewihrleistet ist. Um die Erreichung der Ziele dieser Verordnung zu erleichtern und
den Verwaltungsaufwand fiir Schifffahrtsunternehmen, Priifstellen und Seebehdrden
zu begrenzen, sollten zur Uberpriifung der Einhaltung dieser Verordnung bei Bedarf
alle bereits im Rahmen der Verordnung (EU) 2015/757 gemeldeten Daten verwendet
werden.

Die Schifffahrtsunternehmen sollten dafiir verantwortlich sein, die Menge und die Art
der Energie, die wihrend der Fahrt und am Liegeplatz an Bord von Schiffen
verbraucht wird, zu tiberwachen und zu melden sowie andere relevante Informationen,
etwa {iiber die Bauart der Motoren an Bord oder das Vorhandensein von
windgestiitzten Antriebstechnologien, zu iibermitteln, um den Nachweis zu erbringen,
dass der in dieser Verordnung festgelegte Grenzwert fiir die Treibhausgasintensitit der
an Bord von Schiffen verbrauchten Energie eingehalten wird. Um die Erfiillung dieser
Uberwachungs- und Berichterstattungspflichten und die Priifung durch die Priifstellen
— dhnlich wie in der Verordnung (EU) 2015/757 vorgesehen — zu erleichtern, sollten
die Schifffahrtsunternehmen die geplante Uberwachungsmethode dokumentieren und
weitere Einzelheiten zur Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung in einem
Monitoringkonzept darlegen. Das Monitoringkonzept sollte ebenso wie etwaige
spitere Anderungen der Priifstelle vorgelegt werden.
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Die Zertifizierung von Kraftstoffen ist von entscheidender Bedeutung, um die Ziele
dieser Verordnung zu erreichen und die Umweltintegritit der erneuerbaren und
kohlenstoffarmen Kraftstoffe, die voraussichtlich im Seeverkehrssektor eingesetzt
werden, zu gewihrleisten. Diese Zertifizierung sollte in einem transparenten und
nichtdiskriminierenden Verfahren erfolgen. Um die Zertifizierung zu erleichtern und
den Verwaltungsaufwand zu begrenzen, sollte die Zertifizierung von Biokraftstoffen,
Biogas, erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs und wiederverwerteten
kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen an den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2018/2001
ausgerichtet sein. Dieser Zertifizierungsansatz sollte — dhnlich wie der der Richtlinie
(EU) 2018/2001 — auch fiir auBerhalb der Union gebunkerte Kraftstoffe gelten, die als
eingefiihrte Kraftstoffe angesehen werden sollten. Wenn Schifffahrtsunternehmen
beabsichtigen, von den in der genannten Richtlinie oder im vorliegenden neuen
Rahmen vorgesehenen Standardwerten abzuweichen, sollte dies nur dann geschehen,
wenn die Werte durch eines der geméll der Richtlinie (EU) 2018/2001 anerkannten
freiwilligen Systeme (fiir Well-to-Tank-Werte) oder durch Laborpriifungen oder
direkte Emissionsmessungen (fiir Tank-to-Wake-Werte) zertifiziert werden kdnnen.

Mittels einer Priifung durch akkreditierte Priifstellen sollte gewihrleistet werden, dass
die Uberwachung und Berichterstattung durch die Schifffahrtsunternehmen prizise
und vollstidndig ist und die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. Um
die Unparteilichkeit sicherzustellen, sollte es sich bei den Priifstellen um unabhéngige
qualifizierte Rechtstrager handeln, die von den nationalen Akkreditierungsstellen
gemil der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europidischen Parlaments und des
Rates®* akkreditiert sein sollten.

Auf der Grundlage der von den Schifffahrtsunternehmen tiberwachten und gemeldeten
Daten und Informationen sollten die Priifstellen die jéhrliche durchschnittliche
Treibhausgasintensitit der an Bord eines Schiffs verbrauchten Energie berechnen und
eine Schiffsbilanz in Bezug auf die Einhaltung des Grenzwerts einschlieBlich einer
etwaigen Uber- oder Unterkonformitit sowie in Bezug auf die Einhaltung der
Vorschriften fiir die Nutzung von Landstrom am Liegeplatz erstellen. Die Priifstelle
sollte die Ergebnisse dem betreffenden Schifffahrtsunternehmen mitteilen. Ist die
Priifstelle zugleich die Priifstelle fiir die Zwecke der Verordnung (EU) 2015/757, so
kann diese Mitteilung zusammen mit dem Priifbericht gemifl der genannten
Verordnung erfolgen. Das betreffende Schifffahrtsunternehmen sollte diese
Informationen dann der Kommission mitteilen.

Die Kommission sollte eine elektronische Datenbank einrichten und deren Funktion
gewihrleisten, in der die Bilanz jedes Schiffs erfasst wird, damit die Konformitét des
Schiffs mit dieser Verordnung sichergestellt ist. Um die Berichterstattung zu
erleichtern und den Verwaltungsaufwand fiir Schifffahrtsunternehmen, Priifstellen und
andere Nutzer zu begrenzen, sollte diese elektronische Datenbank auf dem
bestehenden Modul THETIS-MRV aufbauen und die Weiterverwendung von fiir die
Zwecke der Verordnung (EU)2015/757 erhobenen Daten und Informationen
ermoglichen.
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Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 iiber die
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Die Einhaltung dieser Verordnung wiirde von Elementen abhidngen, die sich der
Kontrolle des Schifffahrtsunternehmens entziechen konnten, etwa Fragen im
Zusammenhang mit der Verfligbarkeit von Kraftstoffen oder der Kraftstoffqualitat.
Daher sollte den Schifffahrtsunternehmen die Flexibilitdit eingerdumt werden,
Uberkonformitit von einem Jahr auf das nichste zu iibertragen oder innerhalb
bestimmter Grenzen einen Vorschuss auf eine entsprechende Uberkonformitit im
folgenden Jahr in Anspruch zu nehmen. Die Nutzung von Landstrom am Liegeplatz,
die fiir die ortliche Luftqualitit in Hafenstddten und Kiistengebieten von grofB3er
Bedeutung ist, sollte fiir derartige Flexibilititsbestimmungen nicht in Betracht
kommen.

Um technologische Lock-in-Effekte zu vermeiden und weiter die leistungsfahigsten
Losungen zu fordern, sollte es den Schifffahrtsunternehmen gestattet sein, die
Bilanzen verschiedener Schiffe in einem Pool zusammenzufassen und mit der
Uberkonformitit eines Schiffs die Unterkonformitit eines anderen Schiffs
auszugleichen. Dies schafft die Moglichkeit, eine Ubererfiillung der Vorschriften zu
belohnen, und bietet Anreize flir Investitionen in modernere Technologien. Die
Moglichkeit, sich fiir das Pooling zur Erreichung von Konformitit zu entscheiden,
sollte  freiwillig bleiben und von der Zustimmung der betroffenen
Schifffahrtsunternehmen abhéngig sein.

Ein Konformititsnachweis (FuelEU-Konformitétsbescheinigung), der von einer
Priifstelle nach den in dieser Verordnung festgelegten Verfahren ausgestellt wird,
sollte als Nachweis fiir die Einhaltung der Grenzwerte fiir die Treibhausgasintensitét
der an Bord eines Schiffs verbrauchten Energie und der Vorschriften fiir die Nutzung
von Landstrom am Liegeplatz an Bord des betreffenden Schiffs mitgefiihrt werden.
Die Priifstellen sollten die Kommission iiber die Ausstellung dieser Bescheinigungen
unterrichten.

Die Zahl der nichtkonformen Hafenaufenthalte sollte von den Priifstellen anhand
eindeutiger und objektiver Kriterien festgestellt werden, wobei fiir jeden
Hafenaufenthalt in der Union alle relevanten Informationen einschlieBlich des
Aufenthaltszeitpunkts, der Menge der verbrauchten Energie jeder Art und der
Anwendung etwaiger Ausschlussbedingungen zu beriicksichtigen sind. Die
Schifffahrtsunternehmen sollten diese Informationen den Priifstellen zur Verfiigung
stellen, damit die Konformitét festgestellt werden kann.

Unbeschadet der Moglichkeit, Konformitit iiber die Bestimmungen iiber Flexibilitét
und Pooling zu erreichen, sollte gegen Schiffe, die die Grenzwerte fiir die jéhrliche
durchschnittliche Treibhausgasintensitdt der an Bord verbrauchten Energie nicht
einhalten, eine Strafzahlung verhdngt werden, die eine abschreckende Wirkung hat.
Die Strafzahlung sollte in einem angemessenen Verhdltnis zum Ausmal} der
Nichtkonformitdt stehen und etwaige wirtschaftliche Vorteile der Nichtkonformitét
beseitigen, damit gleiche Ausgangsbedingungen in dem Sektor gewahrt bleiben. Thre
Berechnungsgrundlage sollten die Menge und die Kosten der erneuerbaren und
kohlenstoffarmen Kraftstoffe sein, die zur Einhaltung dieser Verordnung auf den
Schiffen hitten verbraucht werden miissen.

Die Strafzahlung, die fiir jeden nichtkonformen Hafenaufenthalt verhdngt wird, sollte
in einem angemessenen Verhéltnis zu den Kosten des Stromverbrauchs stehen und so
hoch sein, dass sie davon abschreckt, umweltschiadlichere Energiequellen zu nutzen.
Ihre Berechnungsgrundlage sollte die an Bord des Schiffs installierte Leistung in
Megawatt sein, multipliziert mit einem festen Betrag in EUR je Stunde Aufenthalt am
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(37)

(38)

(39)

(40)

Liegeplatz. Da keine genauen Zahlen zu den Kosten fiir die Bereitstellung von
Landstrom in der Union vorliegen, sollte der Stundensatz dem durchschnittlichen
Strompreis fiir Nichthaushaltskunden in der Union entsprechen und mit zwei
multipliziert werden, damit anderen Kostenfaktoren im Zusammenhang mit der
Leistungserbringung einschlieBlich der Anschlusskosten und einer
Investitionsrentabilititskomponente Rechnung getragen wird.

Die aus den Strafzahlungen erzielten Einnahmen sollten dazu verwendet werden, die
Vertriebsinfrastruktur fiir erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe und deren
Nutzung im Seeverkehrssektor zu fordern und den Seeverkehrsbetreibern zu helfen,
ihre Klima- und Umweltziele zu erreichen. Zu diesem Zweck sollten diese Einnahmen
dem Innovationsfonds gemidl3 Artikel 10a Absatz 8 der Richtlinie 2003/87/EG
zugewiesen werden.

Die Durchsetzung der Verpflichtungen, die sich aus dieser Verordnung ergeben, sollte
sich auf vorhandene Instrumente stiitzen, namentlich jene, die geméal der
Richtlinie 2009/16/EG des Europdischen Parlaments und des Rates®® und der
Richtlinie 2009/21/EG des Europiischen Parlaments und des Rates? eingerichtet
wurden. Die Bescheinigung iiber die Konformitédt des Schiffs mit den Anforderungen
der vorliegenden Verordnung sollte in die Liste der Zeugnisse und Unterlagen in
Anhang IV der Richtlinie 2009/16/EG aufgenommen werden.

Angesichts der Bedeutung der Folgen, die die von den Priifstellen gemif3 dieser
Verordnung ergriffenen Maflnahmen fiir die betreffenden Schifffahrtsunternehmen
haben konnen, insbesondere in Bezug auf die Feststellung nichtkonformer
Hafenaufenthalte, die Berechnung der Betrdge der Strafzahlungen und die
Nichtausstellung einer  FuelEU-Konformititsbescheinigung, sollten die
Schifffahrtsunternehmen berechtigt sein, bei der zustindigen Behdrde des
Mitgliedstaats, in dem die Priifstelle akkreditiert ist, eine Uberpriifung der
betreffenden MaBinahmen zu beantragen. Im Lichte des Grundrechts auf einen
wirksamen Rechtsbehelf, das in Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Européischen Union verankert ist, sollten die von den zustidndigen Behdrden und den
Leitungsorganen der Hifen im Rahmen dieser Verordnung getroffenen
Entscheidungen einer gerichtlichen Uberpriifung gemiB dem nationalen Rechtssystem
des jeweiligen Mitgliedstaats unterliegen.

Um eine reibungslose Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen und damit
gleiche Ausgangsbedingungen zu gewdhrleisten, sollte der Kommission die Befugnis
iibertragen werden, gemiB3 Artikel 290 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union in folgenden Bereichen Rechtsakte zu erlassen: Anderung der
Well-to-Wake-Emissionsfaktoren, Anderung der Liste der zulissigen emissionsfreien
Technologien und der Kriterien fiir ithren Einsatz, Festlegung der Vorschriften fiir die
Durchfiihrung  von  Laborpriifungen und  direkten = Emissionsmessungen,
Akkreditierung der Priifstellen, Anpassung des Faktors fiir die Strafzahlungen und
Modalitéten fiir die Entrichtung der Strafzahlungen. Es ist von besonderer Bedeutung,
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen,
auch auf Sachverstdndigenebene, durchfiihrt und dass diese Konsultationen mit den
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Richtlinie 2009/16/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 {iber die
Hafenstaatkontrolle (ABIL. L 131 vom 28.5.2009, S. 57).

Richtlinie 2009/21/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 {iiber die
Erfiillung der Flaggenstaatpflichten (ABI. L 131 vom 28.5.2009, S. 132).
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Grundsétzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung tiber
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere fiir
eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu
sorgen, erhalten das Europdische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen
Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstdndigen haben
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der Kommission,
die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Zur Gewidhrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser
Verordnung sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse ilibertragen werden.
Die Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des
Europiischen Parlaments und des Rates?’ ausgeiibt werden. Bei der Festlegung der
Muster fiir standardisierte Monitoringkonzepte einschlieBlich der technischen
Vorschriften  fiir  deren  einheitliche = Anwendung im  Wege  von
Durchfiihrungsrechtsakten sollte die Kommission die Moglichkeit beriicksichtigen, die
fiir die Zwecke der Verordnung (EU) 2015/757 erhobenen Informationen und Daten
weiterzuverwenden.

Angesichts der internationalen Dimension des Seeverkehrssektors ist ein globales
Vorgehen zur Begrenzung der Treibhausgasintensitit der an Bord von Schiffen
verbrauchten Energie vorzuziehen, da es aufgrund des breiteren Ansatzes als
wirksamer anzusehen ist. Zur Erleichterung der Ausarbeitung internationaler Regeln
innerhalb der IMO sollte die Kommission der IMO und anderen einschligigen
internationalen Organisationen relevante Informationen iiber die Durchfiihrung dieser
Verordnung tibermitteln und bei der IMO entsprechende Stellungnahmen abgeben.
Wird in Fragen, die fiir diese Verordnung von Belang sind, eine Einigung iiber ein
globales Vorgehen erzielt, sollte die Kommission diese Verordnung iiberpriifen und
gegebenenfalls an die internationalen Vorschriften anpassen.

Die Nutzung von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen und
Ersatzenergiequellen durch Schiffe, die Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
der Union anlaufen, dort liegen oder aus diesen auslaufen, ist ein Ziel, das von den
Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem Malle erreicht werden kann, ohne dass die
Gefahr besteht, dass sich Hemmnisse fiir den Binnenmarkt und
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Héifen und zwischen Seeverkehrsbetreibern
ergeben. Dieses Ziel ldsst sich besser durch die Einfithrung einheitlicher Vorschriften
auf Unionsebene erreichen, mit denen wirtschaftliche Anreize fir die
Seeverkehrsbetreiber geschaffen werden — um weiter ungehindert titig zu sein und
zugleich den Verpflichtungen in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer und
kohlenstoffarmer Kraftstoffe nachzukommen. Die Union kann daher im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union niedergelegten
Subsidiarititsprinzip tdtig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das fiir die
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Mal} hinaus —
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Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Ziel und Zweck
Mit dieser Verordnung werden einheitliche Vorschriften fiir

a) die Begrenzung der Treibhausgasintensitit von Energie, die an Bord eines Schiffs
verbraucht wird, das Héafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats anlduft, dort liegt oder aus
diesen auslauft,

b) die Verpflichtung, in Hifen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats die landseitige
Stromversorgung zu nutzen oder emissionsfreie Technologien einzusetzen,

eingefiihrt, um die Nutzung von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen und
Ersatzenergiequellen systematisch in der gesamten Union zu steigern und gleichzeitig das
reibungslose Funktionieren des Seeverkehrs zu gewihrleisten und Verzerrungen im
Binnenmarkt zu vermeiden.

Artikel 2
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir alle Schiffe mit einer Bruttoraumzahl tiber 5000 unabhéngig von
ihrer Flagge in Bezug auf

a) die Energie, die wiahrend des Aufenthalts in einem Anlauthafen im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats verbraucht wird,

b) die gesamte Energie, die auf Fahrten von einem Anlauthafen im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats zu einem Anlauthafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbraucht wird,
und

c¢) die Hélfte der Energie, die auf Fahrten von oder nach einem Anlauthafen im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats verbraucht wird, wenn der vorherige oder néchste Anlaufhafen im
Hoheitsgebiet eines Drittlands liegt.

Diese Verordnung gilt nicht fiir Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe, Schiffe fiir den Fang oder
die Verarbeitung von Fisch, Holzschiffe einfacher Bauart, Schiffe ohne Motorantrieb oder
staatliche Schiffe, die fiir nichtgewerbliche Zwecke verwendet werden.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) ,» Ireibhausgasemissionen® die Freisetzung von Kohlendioxid (COz), Methan (CH4)
und Distickstoffoxiden (N2O) in die Atmosphére;
b) ,,Biokraftstoffe* Biokraftstoffe im Sinne des Artikels 2 Nummer 33 der Richtlinie
(EU) 2018/2001;
c) »Biogas* Biogas im Sinne des Artikels 2 Nummer 28 der Richtlinie (EU) 2018/2001;
12
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d)

g)

h)

3

k)

D

p)

Q)

,wiederverwertete kohlenstofthaltige Kraftstoffe* wiederverwertete
kohlenstoffhaltige Kraftstoffe im Sinne des Artikels 2 Nummer 35 der Richtlinie
(EU) 2018/2001;

»erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs® erneuerbare Kraftstoffe nicht
biogenen Ursprungs im Sinne des Artikels2 Nummer36 der Richtlinie
(EU) 2018/2001;

,»Nahrungs- und Futtermittelpflanzen* Nahrungs- und Futtermittelpflanzen im Sinne
des Artikels 2 Nummer 40 der Richtlinie (EU) 2018/2001;

wemissionsfreie Technologie“ eine den Anforderungen des Anhangs III
entsprechende Technologie, bei der Schiffe die folgenden Treibhausgase und
Luftschadstoffe nicht in die Atmosphire freisetzen: Kohlendioxid (CO2), Methan
(CHa4), Distickstoffoxide (N20), Schwefeloxide (SOx), Stickoxide (NOx) und
Feinstaub (PM);

»Ersatzenergiequellen® erneuerbare Wind- oder Solarenergie, die an Bord erzeugt
wird, oder die landseitige Stromversorgung;

,Anlaufhafen“ einen Anlaufhafen im Sinne des Artikels 3 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2015/757;

,Fahrt“ eine Fahrt im Sinne des Artikels 3 Buchstabe ¢ der Verordnung
(EU) 2015/757;

Schifffahrtsunternehmen® ein Schifffahrtsunternehmen im Sinne des Artikels 3
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2015/757;

»Bruttoraumzahl“ (BRZ) die Bruttoraumzahl im Sinne des Artikels 3 Buchstabe e
der Verordnung (EU) 2015/757,

»Schiff am Liegeplatz* ein Schiff am Liegeplatz im Sinne des Artikels 3 Buchstabe n
der Verordnung (EU) 2015/757,

,Energieverbrauch an Bord* die in Megajoule (MJ) ausgedriickte Menge an Energie,
die ein Schiff zum Antrieb und bei der Nutzung von Bordgeriten auf See oder am
Liegeplatz verbraucht;

,» I reibhausgasintensitit des Energieverbrauchs an Bord“ die in Gramm CO»-
Aquivalent ausgedriickten Treibhausgasemissionen pro MJ des Energieverbrauchs an
Bord auf Well-to-Wake-Basis;

»Well-to-Wake“ eine Methode der Emissionsberechnung, bei der der
Treibhausgaseffekt der Energieerzeugung, der Energieiibertragung, des
Energievertriebs und des Energieverbrauchs an Bord, auch wihrend der
Verbrennung, beriicksichtigt wird,

,Emissionsfaktor die durchschnittliche Rate der Emissionen eines Treibhausgases
bezogen auf die Tatigkeitsdaten fiir einen Stoffstrom, wobei bei der Verbrennung
von einer vollstdndigen Oxidation und bei allen anderen chemischen Reaktionen von
einer vollstindigen Umsetzung ausgegangen wird;

»landseitige Stromversorgung® das System der Versorgung von Schiffen am
Liegeplatz mit Gleich- oder Wechselstrom mit Nieder- oder Hochspannung
einschlieBlich schiffsseitiger und landseitiger Anlagen bei direkter Einspeisung in die
Hauptverteilerschalttafel des Schiffs fiir Aufenthalts- und Dienstlasten oder das
Aufladen von Sekundérbatterien;
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aa)

bb)
cc)
dd)

ee)

,Priifstelle” einen Rechtstriager, der Priiftatigkeiten ausfiihrt und von einer nationalen

Akkreditierungsstelle geméf der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und gemiaf3 der

vorliegenden Verordnung akkreditiert wurde;

,,.Berichtszeitraum* einen Berichtszeitraum im Sinne des Artikels 3 Buchstabe m der

Verordnung (EU) 2015/757;

,FuelEU-Konformitdtsbescheinigung® eine schiffsspezifische Bescheinigung, die fiir
ein Schifffahrtsunternehmen von einer Priifstelle ausgestellt wird und in der bestatigt

wird, dass das betreffende Schiff die Bestimmungen dieser Verordnung fiir einen
bestimmten Berichtszeitraum erfiillt hat;

»Fahrgastschiff“ ein Schiff, das mehr als 12 Fahrgiste befordert, einschlieBlich

Kreuzfahrtschiffen, Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen und Schiffen, die so

gestaltet sind, dass Straen- oder Eisenbahnfahrzeuge unmittelbar an und von Bord

fahren konnen;

,Containerschiff* ein Schiff, das ausschlieBlich zur Beforderung von Containern in
Laderdumen und an Deck bestimmt ist;

,,hichtkonformer Hafenaufenthalt“ einen Hafenaufenthalt, bei dem das Schiff die
Anforderung des Artikels 5 Absatz 1 nicht erfiillt und keine der Ausnahmen gemal
Artikel 5 Absatz 3 Anwendung findet;

,Hungiinstigster Produktionsweg® den kohlenstoffintensivsten Produktionsweg fiir

einen bestimmten Kraftstoff;

,,CO2-Aquivalent® die metrische Mafeinheit, die verwendet wird, um das
Treibhauspotenzial von CO2-, CHs- und N2O-Emissionen zu berechnen, indem die
Mengen an CHs- und N2O-Emissionen in im Hinblick auf das Treibhauspotenzial
aquivalente Mengen an CO;-Emissionen umgerechnet werden;

,Konformitiitsbilanz* die gemiB Anhang V berechnete MaBeinheit fiir die Uber-
oder Unterkonformitét eines Schiffs im Hinblick auf die Grenzwerte fiir die jéhrliche
durchschnittliche Treibhausgasintensitdt der an Bord eines Schiffs verbrauchten
Energie;

,,Uberkonformitit“ eine positive Konformititsbilanz;
,unterkonformitat™ eine negative Konformitétsbilanz;

,,Gesamtkonformititsbilanz des Pools” die Summe der Konformititsbilanzen aller
dem Pool angehorenden Schiffe;

,Leitungsorgan des Hafens* eine oOffentliche oder private Stelle im Sinne des
Artikel 2 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2017/352 des Européischen Parlaments
und des Rates®®,

28

Verordnung (EU) 2017/352 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2017 zur
Schaffung eines Rahmens fiir die Erbringung von Hafendiensten und zur Festlegung von gemeinsamen
Bestimmungen fiir die finanzielle Transparenz der Héfen (ABIL. L 57 vom 3.3.2017, S. 1).
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KAPITEL II

ANFORDERUNGEN AN DIE AN BORD VON SCHIFFEN VERBRAUCHTE
ENERGIE

Artikel 4

Grenzwert fiir die Treibhausgasintensitit der an Bord eines Schiffs verbrauchten
Energie

(1) Die jdhrliche durchschnittliche Treibhausgasintensitdt der Energie, die an Bord eines
Schiffs in einem Berichtszeitraum verbraucht wird, darf den in Absatz 2 festgelegten
Grenzwert nicht iiberschreiten.

(2) Der Grenzwert gemédl Absatz 1 wird berechnet, indem der Referenzwert von [X g
COz-Aquivalent pro MJ]* um folgenden Prozentsatz angepasst wird:

- -2 % ab dem 1. Januar 2025;
- -6 % ab dem 1. Januar 2030;
- -13 % ab dem 1. Januar 2035;
- -26 % ab dem 1. Januar 2040;
- -59 % ab dem 1. Januar 2045;
— -75 % ab dem 1. Januar 2050.

[Sternchen:  Der  Referenzwert, der in einer spiteren  Phase des
Gesetzgebungsverfahrens berechnet wird, entspricht der auf die Flotte bezogen
durchschnittlichen Treibhausgasintensitdit der im Jahr 2020 an Bord von Schiffen
verbrauchten Energie, die auf der Grundlage der Daten, die im Rahmen der
Verordnung (EU) 2015/757 iiberwacht und gemeldet werden, und unter Verwendung
der in Anhang I der genannten Verordnung festgelegten Methode und Standardwerte
ermittelt wird.]

3) Die Treibhausgasintensitédt der an Bord eines Schiffs verbrauchten Energie wird nach
der in Anhang I beschriebenen Methode als die Menge der Treibhausgasemissionen
pro Energieeinheit berechnet.

4) Der Kommission wird die Befugnis {bertragen, gemall Artikel 26 delegierte
Rechtsakte zur Anderung des Anhangs Il zu erlassen, um Well-to-Wake-
Emissionsfaktoren fiir neue Energiequellen aufzunehmen oder bestehende
Emissionsfaktoren anzupassen und damit die Kohdrenz mit kiinftigen internationalen
Normen oder den Rechtsvorschriften der Union im Energiebereich zu gewéhrleisten.

Artikel 5
Zusitzliche Vorschriften fiir den emissionsfreien Energieverbrauch am Liegeplatz

(1) Ab dem 1. Januar 2030 muss ein Schiff am Liegeplatz in einem Anlauthafen im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats an die landseitige Stromversorgung angeschlossen
sein und daraus seinen gesamten Energiebedarf am Liegeplatz decken.

(2) Absatz 1 gilt fiir

a)  Containerschiffe;
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3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

b)  Fahrgastschiffe.
Absatz 1 gilt nicht fiir Schiffe, die

a) sich weniger als zwei Stunden am Liegeplatz authalten, berechnet auf der
Grundlage der gemil Artikel 14 iiberwachten Ankunfts- und Abfahrtszeit;

b)  emissionsfreie Technologien gemial3 Anhang III einsetzen;

c) aus Sicherheitsgriinden oder zur Rettung von Menschenleben auf See
auBerplanméBig einen Hafen anlaufen miissen;

d) aufgrund fehlender Anschlusspunkte in einem Hafen nicht an die landseitige
Stromversorgung angeschlossen werden konnen;

e) nicht an die landseitige Stromversorgung angeschlossen werden konnen, weil
die Anlagen im Hafen nicht mit der schiffsseitigen Ausriistung fiir Landstrom
kompatibel sind;

f) in Notfillen, die eine unmittelbare Gefahr fiir das Leben, das Schiff oder die
Umwelt darstellen, oder aus anderen Griinden hoherer Gewalt fiir einen
begrenzten Zeitraum Energie an Bord erzeugen miissen.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemill Artikel 26 delegierte
Rechtsakte zur Anderung des Anhangs III zu erlassen, um Bezugnahmen auf neue
Technologien in die Liste der zuldssigen emissionsfreien Technologien oder
Kriterien fiir deren Einsatz aufzunehmen, wenn diese neuen Technologien infolge
des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts als den in diesem Anhang
aufgefiihrten Technologien gleichwertig anzusehen sind.

Das Leitungsorgan des Anlaufthafens entscheidet, ob die in Absatz 3 genannten
Ausnahmen Anwendung finden, und stellt das Zeugnis geméll den Anforderungen
des Anhangs IV aus oder verweigert dessen Ausstellung.

Ab dem 1. Januar 2035 diirfen die in Absatz 3 Buchstaben d und e aufgefiihrten
Ausnahmen insgesamt nicht mehr als fiinfmal je Berichtsjahr auf ein bestimmtes
Schiff Anwendung finden. Ein Hafenaufenthalt zdhlt im Sinne dieser Vorschrift
nicht, wenn das Schifffahrtsunternehmen nachweist, dass es verniinftigerweise nicht
wissen konnte, dass das Schiff aus den in Absatz 3 Buchstaben d und e genannten
Griinden nicht angeschlossen werden kann.

Notfélle gemdll Absatz 3 Buchstabe f, in denen der Einsatz der Generatoren an Bord
erforderlich ist, miissen von dem Schiff dokumentiert und dem Leitungsorgan des
Hafens gemeldet werden.

KAPITEL III
GEMEINSAME GRUNDSATZE UND ZERTIFIZIERUNG

Artikel 6
Gemeinsame Grundsitze fiir die Uberwachung und Berichterstattung

Entsprechend den Artikeln 7 bis 9 iiberwachen die Schifffahrtsunternehmen fiir jedes
threr Schiffe die einschldgigen Daten in einem Berichtszeitraum und erstatten
dariiber Bericht. Sie fithren diese Uberwachung und Berichterstattung in allen Hifen
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2)

&)

4)

()

(1)

2)

€)

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats und bei allen Fahrten zu oder von einem Hafen
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch.

Die Uberwachung der an Bord von Schiffen auf See oder am Liegeplatz
verbrauchten Energie und die Berichterstattung dariiber miissen vollstindig und
umfassend sein. Die Schifffahrtsunternehmen ergreifen geeignete MaBBnahmen, um
etwaige Datenliicken im Berichtszeitraum zu vermeiden.

Die Uberwachung und Berichterstattung erfolgen konsistent und in der Zeitreihe
vergleichbar. Zu diesem Zweck wenden die Schifffahrtsunternehmen dieselben
Uberwachungsmethoden und Datensétze vorbehaltlich von der Priifstelle bewerteter
Anderungen an. Die Schifffahrtsunternehmen tragen dafiir Sorge, dass hinreichende
Gewihr fiir die Integritit der zu liberwachenden und zu meldenden Daten besteht.

Die Uberwachungsdaten einschlief3lich Annahmen, Referenzwerten,
Emissionsfaktoren und Tatigkeitsdaten werden von den Schifffahrtsunternehmen auf
transparente Weise korrekt ermittelt, erfasst, zusammengestellt, analysiert und
dokumentiert, sodass die Priifstelle die Treibhausgasintensitit der an Bord von
Schiffen verbrauchten Energie bestimmen kann.

Im Rahmen der Uberwachung und Berichterstattung gemiB den Artikeln 7 bis 9
und 14 dieser Verordnung werden gegebenenfalls die fiir die Zwecke der
Verordnung (EU) 2015/757 erhobenen Informationen und Daten verwendet.

Artikel 7
Monitoringkonzept

Bis zum 31. August 2024 legen die Schifffahrtsunternechmen den Priifstellen fiir
jedes ihrer Schiffe ein Monitoringkonzept vor, in dem die unter den Methoden in
Anhang I ausgewihlte Methode zur Uberwachung der Menge, der Art und des
Emissionsfaktors der an Bord des Schiffs verbrauchten Energie sowie anderer
relevanter Informationen sowie zur Berichterstattung dariiber angegeben ist.

Fir Schiffe, die nach dem 31.August 2024 zum ersten Mal in den
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, legen die Schifffahrtsunternehmen
der Priifstelle unverziiglich, spétestens aber zwei Monate, nachdem das betreffende
Schiff erstmals einen Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats angelaufen hat,
ein Monitoringkonzept vor.

Das Monitoringkonzept besteht aus einer vollstindigen und transparenten
Dokumentation und enthélt mindestens folgende Angaben:

a)  die Identifikation und den Typ des Schiffs einschlieBlich seines Namens und
seiner IMO-Identifikationsnummer, seinen Register- oder Heimathafen und
den Namen des Schiffseigners;

b) den Namen des Schifffahrtsunternehmens und die Anschrift, Telefonnummer
und E-Mail-Adresse einer Kontaktperson;

c) eine Beschreibung der Energieumwandlungssysteme an Bord und ihre Leistung
in Megawatt (MW);

d) eine Beschreibung, nach der das Schiff iiber eine zertifizierte Ausriistung
verfiigt, die den Anschluss an die landseitige Stromversorgung mit einer
bestimmten Spannung und Frequenz ermdglicht, einschlieBlich der in
IEC/IEEE 80005-1 (Hochspannung) und IEC/IEEE 80005-3 (Niederspannung)
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(4)

(1)

)

genannten  Ausrlistung, oder mit Ersatzenergiequellen oder einer
emissionsfreien Technologie gemaf3 Anhang III ausgeriistet ist;

e) eine Beschreibung der Energiequelle(n), die wihrend der Fahrt und am
Liegeplatz an Bord genutzt werden soll(en), um die Anforderungen der
Artikel 4 und 5 zu erfiillen;

f)  eine Beschreibung der Verfahren zur Uberwachung des Kraftstoffverbrauchs
des Schiffs sowie der Energie, die durch Ersatzenergiequellen oder eine
emissionsfreie Technologie geméf Anhang III bereitgestellt wird,

g) die Well-to-Wake-Emissionsfaktoren geméf3 Anhang II;

h)  eine Beschreibung der Verfahren zur Uberwachung der Vollstindigkeit der
Liste der Fahrten;

i)  eine Beschreibung der Verfahren zur Feststellung der Tétigkeitsdaten je Fahrt,
einschlieBlich der Verfahren, Zusténdigkeiten, Formeln und Datenquellen zur
Bestimmung und Aufzeichnung der zwischen Auslaufhafen und Anlaufhafen
auf See sowie der am Liegeplatz verbrachten Zeit;

j)  eine Beschreibung der Verfahren, Systeme und Zustindigkeiten fiir die
Aktualisierung der Daten im  Monitoringkonzept  wéhrend  des
Berichtszeitraums;

k) eine Beschreibung der Methode zur Bestimmung von Ersatzdaten zur
SchlieBung von Datenliicken;

) ein Uberarbeitungsblatt ~ zur ~ Erfassung  aller  Einzelheiten ~ zum
Uberarbeitungsverlauf.

Die Schifffahrtsunternehmen verwenden standardisierte Monitoringkonzepte auf der
Grundlage von Vorlagen. Die Kommission legt die Vorlagen und die technischen
Vorschriften  fiir  deren  einheitliche = Anwendung im  Wege  von
Durchfithrungsrechtsakten fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemial3 dem
in Artikel 27 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 8
Anderung des Monitoringkonzepts

Die Schifffahrtsunternehmen iiberpriifen regelméfig — mindestens einmal jdhrlich —,
ob das Monitoringkonzept fiir ein Schiff dessen Art und Funktionsweise angemessen
ist und ob die in dem Konzept enthaltenen Daten verbessert werden konnen.

Die Schifffahrtsunternehmen &@ndern das Monitoringkonzept in den folgenden
Situationen:

a)  Es kommt zu einem Wechsel des Schifffahrtsunternehmens;

b) es werden neue Energieumwandlungssysteme, neue Energiearten
einschlieBlich Ersatzenergiequellen oder eine emissionsfreie Technologie
gemall Anhang III eingesetzt;

c) aufgrund der Einfilhrung neuer Arten von Messeinrichtungen, neuer
Probenahmeverfahren oder neuer Analysemethoden oder aus anderen Griinden
andert sich die Datenverfiigbarkeit, sodass die Genauigkeit der erhobenen
Daten beeintrdchtigt werden kann;
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4)

d) es stellt sich heraus, dass aus der angewendeten Uberwachungsmethode
resultierende Daten nicht korrekt sind;

e) es wird festgestellt, dass ein Teil des Monitoringkonzepts nicht mit den
Bestimmungen dieser Verordnung in Einklang steht, und die Priifstelle fordert
das Schifffahrtsunternehmen auf, das Konzept zu liberarbeiten.

Die Schifffahrtsunternehmen {ibermitteln den Priifstellen umgehend Vorschlédge fiir
Anderungen des Monitoringkonzepts.

Anderungen des Monitoringkonzepts gemiB Absatz 2 Buchstabenb, ¢ und d
unterliegen der Bewertung durch die Priifstelle. Nach der Bewertung teilt die
Priifstelle dem Schifffahrtsunternechmen mit, ob die betreffenden Anderungen mit
Artikel 6 in Einklang stehen.

Artikel 9

Zertifizierung von Biokraftstoffen, Biogas, fliissigen und gasformigen erneuerbaren

(1)

2)

Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs und wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen

Kraftstoffen

Sind Biokraftstoffe, Biogas, erncuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs und
wiederverwertete  kohlenstofthaltige Kraftstoffe im Sinne der Richtlinie
(EU) 2018/2001 fiir die in Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Zwecke
zu beriicksichtigen, so gilt Folgendes:

a)  Die Treibhausgasemissionsfaktoren von Biokraftstoffen und Biogas, die den
Nachhaltigkeitskriterien und den Kriterien fiir Treibhausgaseinsparungen
gemil Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001 entsprechen, werden nach den
in der genannten Richtlinie festgelegten Methoden bestimmt;

b) die Treibhausgasemissionsfaktoren von erneuerbaren Kraftstoffen nicht
biogenen Ursprungs und wiederverwerteten kohlenstofthaltigen Kraftstoffen,
die den Schwellenwerten fiir Treibhausgaseinsparungen gemall Artikel 27
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 entsprechen, werden nach den in der
genannten Richtlinie festgelegten Methoden bestimmt;

c) fiir Biokraftstoffe und Biogas, die den Anforderungen des Buchstabens a nicht
entsprechen oder die aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen hergestellt
werden, gelten dieselben Emissionsfaktoren wie fiir die iiber den ungiinstigsten
Produktionsweg gewonnenen fossilen Kraftstoffe dieser Kraftstoffart;

d) fiir erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs und wiederverwertete
kohlenstoffhaltige Kraftstoffe, die den Anforderungen des Buchstabens b nicht
entsprechen, gelten dieselben Emissionsfaktoren wie flir die {iber den
ungiinstigsten Produktionsweg gewonnenen fossilen Kraftstoffe dieser
Kraftstoffart.

Die Schifffahrtsunternehmen legen genaue und zuverldssige Daten {iiber die
Treibhausgasintensitdit und die Nachhaltigkeitsmerkmale von Biokraftstoffen,
Biogas, erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs und wiederverwerteten
kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen vor, die im Rahmen eines Systems {iberpriift
werden, das von der Kommission gemif3 Artikel 30 Absétze 5 und 6 der Richtlinie
(EU) 2018/2001 anerkannt wurde.
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(1)

2)

€)

(1)

2)

Die Schifffahrtsunternehmen diirfen von den festgelegten Standardwerten fiir die
Tank-to-Wake-Emissionsfaktoren abweichen, wenn die tatsdchlichen Werte durch
Laborpriifungen oder direkte Emissionsmessungen zertifiziert sind. Der Kommission
wird die Befugnis iibertragen, gemél Artikel 26 delegierte Rechtsakte zur Ergénzung
dieser Verordnung zu erlassen, um die Vorschriften fiir Laborpriifungen und direkte
Emissionsmessungen festzulegen.

KAPITEL IV
PRUFUNG UND AKKREDITIERUNG

Artikel 10
Priiftitigkeiten

Die Priifstelle bewertet die Konformitit des Monitoringkonzepts mit den
Anforderungen der Artikel 6 bis 9. Werden bei der Bewertung durch die Priifstelle
Nichtkonformititen mit diesen Anforderungen festgestellt, so iiberarbeitet das
betreffende Schifffahrtsunternehmen sein Monitoringkonzept entsprechend und
iibermittelt vor Beginn des Berichtszeitraums das iiberarbeitete Konzept zur
endgiiltigen Bewertung durch die Priifstelle. Das betreffende
Schifffahrtsunternehmen vereinbart mit der Priifstelle einen fiir die Durchfiihrung
dieser Uberarbeitung notwendigen Zeitraum. Dieser Zeitraum geht keinesfalls {iber
den Beginn des Berichtszeitraums hinaus.

Die Priifstelle bewertet die Konformitdt der {ibermittelten Informationen mit den
Anforderungen der Artikel 6 bis 9 und der Anhinge I, II und III, bevor sie die in
Artikel 15 Absatz 2 genannten Vorgénge durchfiihrt.

Werden bei der Priifbewertung Falschangaben oder Nichtkonformititen mit dieser
Verordnung festgestellt, so teilt die Priifstelle dem Schifffahrtsunternehmen dies
zeitnah mit. Das Schifffahrtsunternehmen beseitigt daraufhin die Falschangaben oder
Nichtkonformitéten, damit das Priifverfahren rechtzeitig abgeschlossen werden kann.

Artikel 11
Allgemeine Pflichten und Grundsitze fiir die Priifstellen

Die Priifstelle ist von dem Schifffahrtsunternehmen oder dem Betreiber eines Schiffs
unabhingig und fiihrt die Téatigkeiten gemél der vorliegenden Verordnung im
offentlichen Interesse durch. Deswegen darf weder die Priifstelle noch ein Teil
desselben Rechtstrigers ein Schifffahrtsunternehmen, Schiffsbetreiber oder Eigner
eines Schifffahrtsunternehmens oder dessen Eigentum sein, noch darf sie
Beziehungen zum Schifffahrtsunternehmen unterhalten, die ihre Unabhdngigkeit und
Unparteilichkeit beeintrachtigen konnten.

Die Priifstelle bewertet die Zuverlédssigkeit, Glaubwiirdigkeit und Genauigkeit der
Daten und Informationen zur Menge, Art und zum Emissionsfaktor der an Bord von
Schiffen verbrauchten Energie, insbesondere in Bezug auf

a) die Zuordnung des Kraftstoffverbrauchs und die Nutzung von
Ersatzenergiequellen im Zusammenhang mit Fahrten;

b) die gemeldeten Daten zum Kraftstoffverbrauch und die damit verbundenen
Messungen und Berechnungen;
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(4)
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€)

¢) die Wahl und Anwendung der Emissionsfaktoren;

d) die Nutzung der landseitigen Stromversorgung oder das Bestehen von
Ausnahmen, die gemal3 Artikel 5 Absatz 5 zertifiziert sind.

Die Bewertung gemil Absatz 2 stiitzt sich auf folgende Erwégungen:

a) Die gemeldeten Daten harmonieren mit den geschétzten Daten, die sich auf
Schiffsverfolgungsdaten und Merkmale wie die installierte Motorleistung
stiitzen;

b) die gemeldeten Daten weisen keine Unstimmigkeiten auf, insbesondere beim
Vergleich der Gesamtmenge des von jedem Schiff jéhrlich gebunkerten
Kraftstoffs und des aggregierten Kraftstoffverbrauchs auf Fahrten;

¢) die Daten wurden nach Mal3gabe der geltenden Vorschriften erhoben;

d) die einschldgigen Aufzeichnungen des Schiffs sind vollstdndig und schliissig.

Artikel 12
Priifverfahren

Die Priifstelle ermittelt potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Uberwachung
und Berichterstattung, indem sie die Meldungen iiber die Menge, die Art und den
Emissionsfaktor der an Bord von Schiffen verbrauchten Energie mit geschétzten
Daten vergleicht, die sich auf Schiffsverfolgungsdaten und Merkmale wie die
installierte Motorleistung stiitzen. Werden erhebliche Abweichungen festgestellt,
nimmt die Priifstelle weitere Untersuchungen vor.

Die Priifstelle ermittelt potenzielle Risiken im Zusammenhang mit den einzelnen
Berechnungsschritten, indem sie alle vom Schifffahrtsunternehmen verwendeten
Datenquellen und Methoden tiberpriift.

Die Priifstelle beriicksichtigt etwaige wirksame Verfahren zur Beherrschung der
Risiken, die das Schifffahrtsunternehmen anwendet, um die Unsicherheiten in Bezug
auf die fiir die angewendeten Uberwachungsmethoden spezifische Genauigkeit zu
verringern.

Das Schifffahrtsunternehmen liefert der Priifstelle alle zusdtzlichen Informationen,
die es ihr ermoéglichen, die Priifverfahren durchzufiihren. Die Priifstelle kann im
Laufe des Priifverfahrens Stichprobenkontrollen durchfiihren, um die Zuverléssigkeit
der libermittelten Daten und Informationen zu bestimmen.

Artikel 13
AKkkreditierung von Priifstellen

Die Priifstellen miissen von einer nationalen Akkreditierungsstelle geméll der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fiir Tatigkeiten, die in den Anwendungsbereich
dieser Verordnung fallen, akkreditiert werden.

Soweit die vorliegende Verordnung keine speziellen Vorschriften fiir die
Akkreditierung von Priifstellen enthilt, gelten die einschldgigen Vorschriften der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008.

Der Kommission wird die Befugnis {iibertragen, gemill Artikel 26 delegierte
Rechtsakte zur Erginzung dieser Verordnung zu erlassen, um weitere Methoden und
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€)

(1)

Kriterien fiir die Akkreditierung von Priifstellen festzulegen. Die in den delegierten
Rechtsakten festgelegten Methoden stiitzen sich auf die in den Artikeln 10 und 11
genannten Priifgrundsétze sowie einschldgige international anerkannte Normen.

KAPITEL V

AUFZEICHNUNG, PRUFUNG, BERICHTERSTATTUNG UND
KONFORMITATSBEWERTUNG

Artikel 14
Uberwachung und Aufzeichnung

Auf der Grundlage des durch die Priifstelle bewerteten Monitoringkonzepts geméf
Artikel 7 zeichnen die Schifffahrtsunternehmen fiir jedes Schiff, das einen
Anlauthafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats anlduft oder aus einem solchen
auslduft, und fiir jede Fahrt von oder nach einem Anlaufhafen im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats Folgendes auf:

a)  Auslauf- und Anlaufhafen, einschlieBlich des Datums und der Uhrzeit der
Abfahrt und der Ankunft sowie der Dauer des Aufenthalts am Liegeplatz;

b)  fiir jedes Schiff, das den Anforderungen des Artikels 5 Absatz 1 unterliegt, den
Anschluss an die landseitige Stromversorgung und deren Nutzung oder das
Bestehen einer der in Artikel 5 Absatz 3 aufgefiihrten Ausnahmen;

c) die Menge des am Liegeplatz und auf See verbrauchten Kraftstoffs nach
Kraftstoffart;

d) die Well-to-Wake-Emissionsfaktoren des am Liegeplatz und auf See
verbrauchten Kraftstoffs nach Kraftstoffart, aufgeschliisselt nach Well-to-
Tank-Emissionen, Tank-to-Wake-Emissionen und diffusen Emissionen fiir alle
relevanten Treibhausgase;

e) die Menge der am Liegeplatz und auf See verbrauchten Energie aus
Ersatzenergiequellen nach Energieart.

Die Schifffahrtsunternehmen zeichnen die Informationen und Daten gemal3 Absatz 1
jahrlich in transparenter Weise auf, sodass die Einhaltung dieser Verordnung durch
die Priifstelle tiberpriift werden kann.

Die Schifffahrtsunternehmen iibermitteln der Priifstelle bis zum 30. Mirz jedes
Jahres die Angaben gemil3 Absatz 1.

Artikel 15
Priifung und Berechnung

Im Rahmen der Priifung gemiBl den Artikeln 10 bis 12 bewertet die Priifstelle
Qualitét, Vollstandigkeit und Genauigkeit der vom Schifffahrtsunternehmen gemail
Artikel 14 Absatz 3 vorgelegten Informationen.
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Auf der Grundlage der geméall Absatz 1 iiberpriiften Informationen berechnet die
Priifstelle

a) anhand der Methode in Anhangl die jédhrliche durchschnittliche
Treibhausgasintensitit der an Bord des betreffenden Schiffs verbrauchten
Energie;

b) anhand der Formel in Anhang V die Konformitdtsbilanz des Schiffs;

c¢) die Anzahl der nichtkonformen Hafenaufenthalte im vorangegangenen
Berichtszeitraum, einschlieBlich der wéhrend jedes nichtkonformen
Hafenaufenthalts am Liegeplatz verbrachten Zeit;

d)  den Betrag der Strafzahlungen gemaf3 Artikel 20 Absédtze 1 und 2.

Die Priifstelle teilt dem Schifffahrtsunternehmen die in Absatz 2 genannten Angaben
mit.

Artikel 16
Konformitiitsdatenbank und Berichterstattung

Die Kommission entwickelt, pflegt und aktualisiert eine elektronische
Konformititsdatenbank, die der Uberwachung der Einhaltung der Artikel 4 und 5
dient. In der Konformitdtsdatenbank werden die Aufzeichnungen {ber die
Konformitétsbilanz der Schiffe und die Inanspruchnahme der
Flexibilititsmechanismen gemdf3 den Artikeln 17 und 18 gespeichert. Sie ist den
Schifffahrtsunternehmen, den Priifstellen, den zustindigen Behdrden und der
Kommission zugénglich.

Die Kommission erldsst im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten Vorschriften fiir
die Zugangsrechte zur Konformititsdatenbank sowie deren funktionale und
technische Spezifikationen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemif3 dem in
Artikel 27 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

Bis zum 30. April jedes Jahres speichert das Schifffahrtsunternehmen in der
Konformitiatsdatenbank fiir jedes seiner Schiffe die von der Priifstelle ermittelten
Informationen gemifR Artikel 15 Absatz 2 sowie Informationen, anhand deren das
Schiff, das Schifffahrtsunternehmen sowie die Priifstelle, die die Bewertung
durchgefiihrt hat, identifiziert werden kann.

Artikel 17

Ubertragung von Uberkonformitit zwischen Berichtszeitriumen — Gutschrift und

Vorschuss

Wird fiir ein Schiff in einem Berichtszeitraum Uberkonformitit ausgewiesen, so
kann das betreffende Schifffahrtsunternehmen diese der Konformitétsbilanz
desselben  Schiffs 1m  folgenden  Berichtszeitraum  gutschreiben.  Das
Schifffahrtsunternehmen erfasst vorbehaltlich der Genehmigung durch seine
Priifstelle die Ubertragung der Uberkonformitit auf den folgenden Berichtszeitraum
in der Konformitdtsdatenbank. Nach der Ausstellung der FuelEU-
Konformititsbescheinigung kann das Schifffahrtsunternehmen die Uberkonformitit
nicht mehr {ibertragen.

Wird fiir ein Schiff in einem Berichtszeitraum Unterkonformitdt ausgewiesen, so
kann das betreffende Schifffahrtsunternehmen einen Vorschuss auf eine
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entsprechende Uberkonformitit im folgenden Berichtszeitraum in Anspruch nehmen.
Der Uberkonformititsvorschuss wird der Konformititsbilanz des Schiffs im
Berichtszeitraum gutgeschrieben und im folgenden Berichtszeitraum von der
Konformititsbilanz desselben Schiffs abgezogen. Der im folgenden Berichtszeitraum
abzuziehende Betrag entspricht dem mit 1,1 multiplizierten
Uberkonformititsvorschuss. Nicht in Anspruch genommen werden kann der
Uberkonformititsvorschuss fiir

a)  den Betrag, der den in Artikel 4 Absatz 2 festgelegten Grenzwert um mehr als
2 % tberschreitet, multipliziert mit dem gemdB Anhangl berechneten
Energieverbrauch des Schiffs;

b)  zwei aufeinanderfolgende Berichtszeitrdume.

Bis zum 30. April des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres erfasst das
Schifffahrtsunternehmen den Uberkonformititsvorschuss nach der Genehmigung
durch seine Priifstelle in der Konformitdtsdatenbank.

Artikel 18
Pooling zur Erreichung von Konformitit

Die Konformititsbilanzen von zwei oder mehreren Schiffen, die von derselben
Priifstelle {iberpriift werden, konnen im Hinblick auf die Erfiillung der
Anforderungen des Artikels4 in einem Pool zusammengefasst werden. Die
Konformititsbilanz eines Schiffs darf im selben Berichtszeitraum nicht mehr als
einem Pool zugeordnet werden.

Bis zum 30.Mirz des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres teilt das
Schifffahrtsunternehmen der Priifstelle mit, dass es die Konformititsbilanz eines
Schiffs im unmittelbar vorausgehenden Berichtszeitraum einem Pool zuordnen will.
Unterstehen die dem Pool angehdrenden Schiffe zwei oder mehreren
Schifffahrtsunternehmen, so legen die Schifffahrtsunternehmen der Priifstelle eine
gemeinsame Mitteilung vor.

Bis zum 30. April des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres wird der Pool von
der Priifstelle in der Konformititsdatenbank erfasst. Die Zusammensetzung des Pools
kann nach diesem Zeitpunkt nicht mehr gedndert werden.

Wird das Pooling zur Erreichung von Konformitéit gemaB3 Absatz 1 dieses Artikels in
Anspruch genommen, kann das Schifffahrtsunternehmen fiir die Zwecke des
Artikels 15 Absatz 2 Buchstabe b wihlen, wie es die Gesamtkonformititsbilanz des
Pools auf die einzelnen Schiffe aufteilt, sofern die Gesamtkonformititsbilanz des
Pools gewahrt bleibt. Unterstehen die dem Pool angehdrenden Schiffe zwei oder
mehreren Schifffahrtsunternehmen, so wird die Gesamtkonformititsbilanz des Pools
nach der in der gemeinsamen Mitteilung festgelegten Methode aufgeteilt.

Fiihrt die durchschnittliche Konformititsbilanz des Pools zur Uberkonformitit eines
einzelnen Schiffs, so gilt Artikel 17 Absatz 1.

Artikel 17 Absatz 2 gilt nicht fiir ein Schiff, das dem Pool angehort.

Nach der Ausstellung der FuelEU-Konformititsbescheinigung kann das
Schifffahrtsunternehmen die Konformititsbilanz des Schiffs nicht mehr einem Pool
zuordnen.
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Artikel 19
FuelEU-Konformititsbescheinigung

Bis zum 30. Juni des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres stellt die Priifstelle
eine FuelEU-Konformitdtsbescheinigung fiir das betreffende Schiff aus, sofern fiir
das Schiff nach moglicher Anwendung der Artikel 17 und 18 keine Unterkonformitit
ausgewiesen ist und keine nichtkonformen Hafenaufenthalte verzeichnet sind.

Die FuelEU-Konformitiatsbescheinigung enthélt folgende Informationen:

a)  Identifikation des Schiffs (Name, IMO-Identifikationsnummer und Register-
oder Heimathafen);

b)  Name, Anschrift und Hauptgeschéftssitz des Schiffseigners;
c) Identitét der Priifstelle;

d)  Ausstellungsdatum dieser Konformitdtsbescheinigung, ihren
Giiltigkeitszeitraum und den Berichtszeitraum, auf den sie sich bezieht.

Die FuelEU-Konformitétsbescheinigung ist fiir einen Zeitraum von 18 Monaten nach
Ablauf des Berichtszeitraums giiltig.

Die Priifstelle teilt der Kommission und dem Flaggenstaat umgehend die Ausstellung
einer FuelEU-Konformititsbescheinigung mit.

Die Kommission legt im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten Muster fiir die
FuelEU-Konformitétsbescheinigung einschlielich elektronischer Muster fest. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 27 Absatz2 genannten
Beratungsverfahren erlassen.

Artikel 20
Strafzahlungen

Wird fiir das Schiff am 1. Mai des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres
Unterkonformitét ausgewiesen, so hat das Schifffahrtsunternehmen eine Strafzahlung
zu entrichten. Die Priifstelle berechnet den Betrag der Strafzahlung anhand der
Formel in Anhang V.

Das Schifffahrtsunternehmen hat fiir jeden nichtkonformen Hafenaufenthalt eine
Strafzahlung zu entrichten. Die Priifstelle berechnet den Betrag der Strafzahlung,
indem sie den Betrag von 250 EUR mit der an Bord installierten Leistung in
Megawatt und der Anzahl der am Liegeplatz verbrachten Stunden multipliziert.

Ungeachtet des Artikels 19 Absatz 1 stellt die Priifstelle eine FuelEU-
Konformitédtsbescheinigung aus, sobald die in den Absdtzenl und2 des
vorliegenden Artikels genannten Strafzahlungen entrichtet wurden. Die in diesem
Artikel aufgefithrten MafBnahmen sowie der Nachweis der Zahlungen geméif
Artikel 21 werden in der FuelEU-Konformitédtsbescheinigung vermerkt.

Der Kommission wird die Befugnis {iibertragen, gemdfl Artikel 26 delegierte
Rechtsakte zur Anderung des Anhangs V zu erlassen, um unter Beriicksichtigung der
Entwicklung der Energiekosten die Formel in Absatz 1 des vorliegenden Artikels
und den Betrag der festen Strafzahlung in Absatz 2 des vorliegenden Artikels
anzupassen.

25

DE



DE

Artikel 21

Bereitstellung der Strafzahlungen zur Forderung erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Kraftstoffe im Seeverkehr

(1) Die in Artikel 20 Absdtze 1 und2 genannten Strafzahlungen werden zur
Unterstiitzung gemeinsamer Vorhaben bereitgestellt, die eine rasche Einflihrung
erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr zum Ziel haben.
Vorhaben, die aus den verhdngten Strafzahlungen finanziert werden, miissen die
Erzeugung groBerer Mengen erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe fiir den
Seeverkehrssektor  fordern, den Bau  geeigneter Bunkeranlagen  oder
Stromanschlusspunkte in Héfen erleichtern und einen Beitrag zur Entwicklung der
innovativsten europdischen Technologien, ithrer Erprobung und Einfiihrung in der
Flotte leisten, damit erhebliche Emissionsreduktionen erreicht werden.

(2) Die aus den Strafzahlungen erzielten Einnahmen gemil3 Absatz 1 werden dem in
Artikel 10a  Absatz 8 der Richtlinie 2003/87/EG genannten Innovationsfonds
zugewiesen. Diese Einnahmen stellen externe zweckgebundene Einnahmen gemif3
Artikel 21 Absatz 5 der Haushaltsordnung dar und werden im Einklang mit den fiir
den Innovationsfonds geltenden Vorschriften eingesetzt.

3) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemill Artikel 26 delegierte
Rechtsakte zur Ergdnzung dieser Verordnung in Bezug auf die Modalitéten fiir die
Entrichtung der Strafzahlungen gemal Artikel 20 Absétze 1 und 2 zu erlassen.

Artikel 22
Pflicht zum Mitfiihren einer giiltigen Fuel EU-Konformititsbescheinigung an Bord

(1) Schiffe, die einen Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats anlaufen, miissen eine
giiltige Fuel EU-Konformititsbescheinigung an Bord mitfiihren.

(2) Die fiir das betreffende Schiff gemdl Artikel 19 ausgestellte FuelEU-
Konformititsbescheinigung gilt als Nachweis fiir die Einhaltung dieser Verordnung.

Artikel 23
Durchsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften {iber Sanktionen, die bei Verstoflen gegen
diese Verordnung zu verhidngen sind, und treffen alle fiir die Anwendung der
Sanktionen erforderlichen MaBnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen miissen
wirksam, verhéltnisméBig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen diese
Vorschriften der Kommission bis zum [TT.MM.20XX] mit und unterrichten sie
umgehend iiber spitere Anderungen.

(2) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass bei einer gemifl der Richtlinie 2009/16/EG
durchgefiihrten Uberpriifung eines in einem Hafen in seinem Hoheitsgebiet
befindlichen = Schiffs  iberpriift wird, ob eine  giltige FuelEU-
Konformititsbescheinigung an Bord mitgefiihrt wird.

3) Wurde fiir ein Schiff in zwei oder mehreren aufeinanderfolgenden
Berichtszeitraumen keine giiltige FuelEU-Konformitédtsbescheinigung vorgelegt und
konnte die Konformitét nicht durch andere Durchsetzungsmafinahmen gewihrleistet
werden, kann die zustindige Behorde des Mitgliedstaats des Anlauthafens, nachdem
sie dem betreffenden Schifffahrtsunternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme
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gegeben hat, eine Ausweisungsanordnung verhidngen. Die zustdndige Behorde des
Mitgliedstaats setzt die Kommission, die {ibrigen Mitgliedstaaten und den
betreffenden Flaggenstaat iiber die Ausweisungsanordnung in Kenntnis. Mit
Ausnahme des Mitgliedstaats, dessen Flagge das Schiff fiihrt, verweigert jeder
Mitgliedstaat dem Schiff, das Gegenstand der Ausweisungsanordnung ist, das
Anlaufen aller seiner Hafen, bis das Schifffahrtsunternehmen seine Pflichten erfiillt.
Fithrt das Schiff die Flagge eines Mitgliedstaats, so ordnet dieser Mitgliedstaat,
nachdem er dem betreffenden Schifffahrtsunternehmen Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben hat, eine Festhaltung an, bis das Schifffahrtsunternehmen
seine Pflichten erfiillt.

Die Erfiillung dieser Pflichten wird durch Ubermittlung einer giiltigen FuelEU-
Konformitédtsbescheinigung an die zustindige nationale Behorde, die die
Ausweisungsanordnung verhéngt hat, bestétigt. Dieser Absatz beriihrt nicht
volkerrechtliche Vorschriften fiir Schiffe in Seenot.

Sanktionen, die ein Mitgliedstaat gegen ein Schiff verhingt, sind der Kommission,
den iibrigen Mitgliedstaaten und dem betreffenden Flaggenstaat mitzuteilen.

Artikel 24
Recht auf Uberpriifung

Die Schifffahrtsunternehmen konnen beantragen, dass die ihnen von der Priifstelle
im Rahmen dieser Verordnung mitgeteilten Berechnungen und MaBnahmen
einschlieBflich der Weigerung, eine FuelEU-Konformitétsbescheinigung geméif
Artikel 19 Absatz 1 auszustellen, tiberpriift werden.

Der Antrag auf Uberpriifung ist innerhalb eines Monats nach der Mitteilung der
Berechnung oder MaBBinahme durch die Priifstelle bei der zustindigen Behorde des
Mitgliedstaats, in dem die Priifstelle akkreditiert ist, einzureichen. Die Entscheidung
der zustéindigen Behorde unterliegt einer gerichtlichen Uberpriifung.

Entscheidungen, die das Leitungsorgan des Hafens gemdfl dieser Verordnung trifft,
unterliegen einer gerichtlichen Uberpriifung.

Artikel 25
Zustindige Behorden

Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zustindige Behorden, die fiir die
Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung zustindig ist bzw. sind (im Folgenden
»zustindige Behorden®). Sie teilen der Kommission deren Bezeichnung und Kontaktdaten
mit. Die Kommission verdffentlicht die Liste der zustindigen Behorden auf ihrer Website.
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KAPITEL VI

BEFUGNISUBERTRAGUNG, DURCHFUHRUNGSBEFUGNISSE UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 26
Ausiibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemdf3 Artikel 4 Absatz 6, Artikel 5
Absatz 4, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 21
Absatz 3 wird der Kommission mit Wirkung vom [Datum des Inkrafttretens dieser
Verordnung] auf unbestimmte Zeit iibertragen.

Die Befugnisiibertragung gemall Artikel 4 Absatz 7, Artikel 5 Absatz 4, Artikel 9
Absatz 3, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 21 Absatz 3 kann
vom Europdischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der
Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Verdffentlichung im Amtsblatt
der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss {iiber den Widerruf
angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf
nicht beriihrt.

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstidndigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsitzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, {ibermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemill Artikel 4 Absatz 7, Artikel 5 Absatz 4,
Artikel 9 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 21 Absatz 3
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europdische Parlament noch der
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an
das Europdische Parlament und den Rat Einwdnde erhoben haben oder wenn vor
Ablauf dieser Frist das Europdische Parlament und der Rat der Kommission
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwidnde erheben werden. Auf Initiative des
Européischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verldngert.
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Artikel 27
Ausschussverfahren

Die Kommission wird von dem durch die Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des
Europiischen Parlaments und des Rates? eingesetzten Ausschuss fiir die Sicherheit
im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe
(Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from ships, COSS)

unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011. Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren
eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis beendet, wenn der Vorsitz des
Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschlief3t.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erldsst die
Kommission den Durchfithrungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

Artikel 28
Berichterstattung und Uberpriifung

Die Kommission erstattet dem Europdischen Parlament und dem Rat bis zum
1. Januar 2030 iber die Ergebnisse einer Bewertung der Funktionsweise dieser
Verordnung und der Entwicklung der Technologien und des Marktes fiir erneuerbare
und kohlenstoffarme Kraftstoffe im Seeverkehr sowie der entsprechenden
Auswirkungen auf den Seeverkehrssektor in der Union Bericht. Die Kommission
priift mdgliche Anderungen in Bezug auf

a)  den Grenzwert gemil Artikel 4 Absatz 2;
b)  die Schiffstypen, auf die Artikel 5 Absatz 1 Anwendung findet;
c) die Ausnahmen gemal} Artikel 5 Absatz 3.

Artikel 29
Anderung der Richtlinie 2009/16/EG

Folgende Nummer wird der Liste in Anhang IV der Richtlinie 2009/16/EG hinzugefiigt: ,,51.
FuelEU-Konformitétsbescheinigung ausgestellt gemal der Verordnung (EU) xxxx {ber die
Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr®.

29

Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002
zur Einsetzung eines Ausschusses fiir die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von
Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Anderung der Verordnungen iiber die
Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (ABI. L 324
vom 29.11.2002, S. 1).

29

DE



DE

Artikel 30
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 1. Januar 2025.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Europdischen Parlaments — Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und Rates {iber die
Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr

Politikbereich(e)

| Mobilitiit und Verkehr

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
M eine neue Mafinahme

O eine neue MaBlnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MafBnahme3’

O die Verlidngerung einer bestehenden Mafinahme

O die Zusammenfiihrung mehrerer Maflnahmen oder die Neuausrichtung
mindestens einer Mafinahme

Ziel(e)
Allgemeine(s) Ziel(e)

Allgemeines Ziel ist es, Vorschriften fiir die Verringerung der Treibhausgasintensitat
von Energie festzulegen, die an Bord von Schiffen verbraucht wird, die Hifen im
Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats anlaufen und dort liegen, und damit die
einheitliche Entwicklung wund systematische Nutzung erneuerbarer und
kohlenstoffarmer Kraftstoffe in der gesamten Union zu férdern, ohne Hindernisse fiir
den Binnenmarkt zu schaffen.

Einzelziel(e)

1) Erhohte Vorhersehbarkeit durch Schaffung eines klaren Rechtsrahmens fiir die
Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr.

2) Forderung der technologischen Entwicklung.

3) Forderung einer vermehrten Produktion erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Kraftstoffe mit ausreichender Technologiereife und Verringerung des Preisgefilles
gegeniiber derzeitigen Kraftstoffen und Technologien.

4) Schaffung einer Nachfrage bei den Schiffsbetreibern nach Bunkerung
erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe oder Anschluss an das Stromnetz am
Liegeplatz.

5) Verhinderung der Verlagerung von CO-Emissionen.
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1.4.3.

1.4.4.

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begiinstigten/Zielgruppen auswirken
diirfte.

Es wird erwartet, dass diese Verordnung zu einer zunehmenden Durchdringung des
im Seeverkehr genutzten Kraftstoffmix mit erneuerbaren und kohlenstoffarmen
Kraftstoffen fiihrt, wihrend gleichzeitig gleiche Wettbewerbsbedingungen im
Seeverkehr fiir Schiffsbetreiber und Hafen gewahrt bleiben.

AuBlerdem wird erwartet, dass diese Verordnung zu einer allmahlichen
Dekarbonisierung des Seeverkehrs in der EU fiihrt, wéhrend gleichzeitig die
Wettbewerbsfahigkeit der Branche und die Anzahl an Verbindungen innerhalb der
EU, in die EU und aus der EU hoch bleibt.

Leistungsindikatoren

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Fortschritte und Ergebnisse verfolgen lassen.

Im Hinblick auf das spezifische Ziel Nr.1 wird die Wirksamkeit der
vorgeschlagenen Verordnung anhand der Schaffung des Rechtsrahmens, der Hohe
der Investitionen in erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe sowie der
Durchdringung des im Seeverkehr genutzten Kraftstoffmix mit diesen Kraftstoffen
bewertet.

Im Hinblick auf das spezifische Ziel Nr.2 wird die Wirksamkeit der
vorgeschlagenen Verordnung anhand der Entwicklung des Anteils von
emissionsfreien Kraftstoffen wie E-Fuels, Wasserstoff, Ammoniak und Strom am
Kraftstoffmix im Seeverkehr bewertet.

Im Hinblick auf das spezifische Ziel Nr.3 wird die Wirksamkeit der
vorgeschlagenen Verordnung anhand des Umfangs der Produktion erneuerbarer und
kohlenstoffarmer Kraftstoffe, ihrer Verfiigbarkeit in Héfen und der Entwicklung der
Durchschnittspreise und der Preisdifferenz gegeniiber herkommlichen fossilen
Kraftstoffen bewertet.

Im Hinblick auf das spezifische Ziel Nr.4 wird die Wirksamkeit der
vorgeschlagenen Verordnung anhand der Durchdringung des im Seeverkehr
genutzten Kraftstoffmix mit erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen und der
Anzahl an Schiffen und Héfen, die mit Fiahigkeiten fiir die landseitige
Stromversorgung und Verteilstellen fiir erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe
ausgestattet sind, bewertet.

Im Hinblick auf das spezifische Ziel Nr.5 wird die Wirksamkeit der
vorgeschlagenen Verordnung anhand der durchschnittlichen Linge der letzten
Fahrten von EU-Hifen anlaufenden Schiffen und der Uberwachung der
Zertifizierung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe bewertet.

Weitere Informationen iiber den Uberwachungs- und Bewertungsrahmen sind
Anhang 7 der Folgenabschétzung zu dieser Initiative zu entnehmen.
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Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

Die Schiffsbetreiber miissen die durchschnittliche Treibhausgasintensitit der an Bord
verbrauchten Energie (d. h. die Menge der Treibhausgase, die pro Energieeinheit
erzeugt werden) ab 2025 verringern. Die Zielvorgaben werden bis 2050 schrittweise
alle fiinf Jahre strenger.

Was die umweltschédlichsten Schiffstypen (bei denen es sich den EU-MRV-Daten
zufolge um Container- und Fahrgastschiffe handelt) angeht, miissen die Betreiber ab
dem 1. Januar 2030 dafiir sorgen, dass Schiffe am Liegeplatz an die landseitige
Stromversorgung angeschlossen sind oder alternative emissionsfreie Losungen
nutzen.

Mehrwert aufgrund des Titigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, grofierer
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der
Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tidtigwerdens der Union* den Wert, der sich aus
dem Tdtigwerden der Union ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von
den Mitgliedstaaten geschaffen worden wiire.

Griinde fiir MaBBnahmen auf européischer Ebene (ex ante)

Gleiche Wettbewerbsbedingungen fiir Schiffsbetreiber und Schifffahrtsunternechmen
sind eine zentrale Voraussetzung fiir das ordnungsgemédfle Funktionieren des EU-
Seeverkehrsmarkts. Mit der Initiative ,,FuelEU Maritime* wird ein harmonisierter
EU-Rechtsrahmen vorgeschlagen, um den Anteil erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Kraftstoffe am Kraftstoffmix des internationalen Seeverkehrs zu erhOhen, ohne
Hindernisse fiir den Binnenmarkt zu schaffen. Das Tétigwerden der EU verhindert,
dass ein moglicherweise widerspriichlicher oder suboptimaler Flickenteppich
nationaler MaBnahmen mit unterschiedlichen Anforderungen und Zielvorgaben
entsteht.

Erwarteter Unionsmehrwert (ex post)

Eine erhohte Vorhersehbarkeit des Rechtsrahmens diirfte Investitionen erleichtern,
die technische Entwicklung und die Kraftstoffproduktion stimulieren und der
Branche helfen, aus dem Dilemma der wechselseitigen Abhédngigkeit zwischen
Nachfrage und Angebot an erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen
herauszukommen. Klare, einheitliche Verpflichtungen auf der Nachfrageseite sind
notwendig, um eine Verlagerung von COz-Emissionen zu verhindern, denn dieses
Risiko besteht beim Seeverkehr wegen seines internationalen Charakters und der
Moglichkeit, Kraftstoff aulerhalb der EU zu bunkern und mit nur einer Tankfiillung
lange Fahrten durchzufiihren.

Aus friiheren dhnlichen Mafinahmen gewonnene Erkenntnisse

Im Rahmen der bestehenden EU-Rechtsvorschriften ist die Forderung alternativer
Kraftstoffe fiir den Seeverkehr insbesondere Gegenstand der Richtlinie iiber den
Aufbau der Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe und der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie. Diese Vorschriften gelten jedoch nur fiir die Lieferung und den Vertrieb
von Kraftstoffen und nicht fiir deren Nutzung. Zwar wurden einige Fortschritte
erzielt, doch der Kraftstoffmix im Seeverkehr ist nach wie vor zu 99 % fossilen
Ursprungs. Daher miissen spezifische Anforderungen fiir die Nutzung erneuerbarer
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1.5.4.

1.5.5.

und kohlenstoffarmer Kraftstoffe durch Schiffe festgelegt werden, um die
Startschwierigkeiten aufgrund der wechselseitigen Abhingigkeit zwischen Angebot
und Nachfrage zu bewdéltigen.

Fiir den gewihlten Ansatz wurden aus den bisherigen Erfahrungen Lehren gezogen:
Es werden klare, einheitliche Vorschriften auf EU-Ebene fiir die Nutzung von
Kraftstoffen festgelegt, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und
gleichzeitig den Anteil der erneuerbaren Energien im Seeverkehr zu erhohen.
Dariiber hinaus triagt die vorgeschlagene MaBinahme den langen Vorlaufzeiten
Rechnung, die fiir die Einfiihrung neuer Kraftstoffe im Seeverkehr erforderlich sind,
wie dies bereits im Zusammenhang mit den oben genannten Initiativen festgestellt
wurde.

Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen sowie mogliche Synergieeffekte
mit anderen geeigneten Instrumenten

Die vorgeschlagene Verordnung ist ein zentrales Ergebnis der Mitteilung der
Kommission {iiber eine Strategie fiir nachhaltige und intelligente Mobilitét, in der
eine  Vorgehensweise zur Verbesserung der Funktionsweise des EU-
Verkehrsbinnenmarkts dargelegt und das Ziel festgelegt wird, die Nutzung
erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr zu férdern.

Die vorgeschlagene Verordnung wird Synergien mit anderen Teilen des EU-
Rechtsrahmens erzeugen, insbesondere der EU-EHS-Richtlinie, der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie und der Verordnung iiber den Aufbau der Infrastruktur fiir
alternative Kraftstoffe.

Was die Haushaltsmittel angeht, so sind die fiir die Durchfiilhrung der
vorgeschlagenen Verordnung erforderlichen Mittel im Rahmen der Haushaltslinie
,Lunterstiitzende Tatigkeiten fiir die Europdische Verkehrspolitik, Verkehrssicherheit
und Passagierrechte einschlieBlich Kommunikationsmaflnahmen* vorgesehen.

Bewertung der verschiedenen verfiigharen Finanzierungsoptionen, einschlieflich der
Moglichkeiten fiir eine Umschichtung

Die iiberwiegende Mehrheit der Auswirkungen dieses Vorschlags auf den Haushalt
wird im Finanzbogen des Vorschlags fiir eine Verordnung {iiber die Nutzung
erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr behandelt. Was die
Ausgaben angeht, so beschrinken sich die spezifischen Auswirkungen dieser
Initiative auf den Haushalt auf die Ressourcen zur Entwicklung von IT-Diensten und
-Systemen zur Unterstiitzung der Uberwachung und Berichterstattung in Bezug auf
die Anforderungen der Verordnung.

Der Vorschlag sieht zudem vor, dass die gemill der vorgeschlagenen Verordnung
erhobenen Strafzahlungen zur Unterstlitzung gemeinsamer Vorhaben bereitgestellt
werden, die eine rasche Einflihrung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe
im Seeverkehr zum Ziel haben. Die erhobenen Mittel wéren externe
zweckgebundene Einnahmen gemil3 Artikel 21 Absatz 5 der Haushaltsordnung und
wirden im Finklang mit den Bestimmungen der Verordnung iiber den
Innovationsfonds eingesetzt. Die Hohe der erwarteten Einnahmen wiirde jedoch
unmittelbar davon abhingen, inwieweit die vorgeschlagenen Zielvorgaben
eingehalten werden.

In der Folgenabschitzung wurden verschiedene Optionen bewertet, um das
allgemeine Ziel zu erreichen, d.h. harmonisierte Vorschriften festzulegen, um
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gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem Seeverkehrsmarkt der Union zu wahren
und gleichzeitig im Zeitraum 2025-2050 die Einfithrung erneuerbarer und
kohlenstoffarmer Kraftstoffe zu beschleunigen. Die bevorzugte Option ist der
kosteneffizienteste Ansatz.
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1.6.

1.7.

Laufzeit und finanzielle Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative
L] befristete Laufzeit
— [ Laufzeit: [TT.MM.]JJJJ bis [TT.MM.]JJJJ

— [ Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel fiir Verpflichtungen von JJJJ bis JJJJ
und auf die Mittel fiir Zahlungen von JJJJ bis JJJJ.

M unbefristete Laufzeit

— Anlaufphase von 2022 bis 2025,

— anschlieBend reguldre Umsetzung.

Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung?!
M Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission

— ™ durch ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den Delegationen der
Union

— ™ durch Exekutivagenturen
L] Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten

M Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben
an:

— [ Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen

— [ internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)

— M die EIB und den Europdischen Investitionsfonds

— M Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung
— [ offentlich-rechtliche Korperschaften

— [ privatrechtliche Einrichtungen, die im 6ffentlichen Auftrag tétig werden, sofern
sie ausreichende finanzielle Garantien bieten

— [ privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende
finanzielle Garantien bieten

— [ Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter MaBnahmen im Bereich der
GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem maBgeblichen
Basisrechtsakt benannt sind

— Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter , Bemerkungen* néiher zu
erldutern.

Bemerkungen

Die vorgeschlagene Verordnung wird allgemein von den Kommissionsdienststellen verwaltet,
die gegebenenfalls von der Europdischen Agentur fiir die Sicherheit des Seeverkehrs
unterstiitzt werden.

31

Erlduterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthélt
die Website BudgWeb:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.
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Die Mitgliedstaaten werden die Verordnung durchsetzen, indem sie Sanktionen gegen
Wirtschaftsakteure erlassen, die ihren Verpflichtungen aus der vorgeschlagenen Verordnung
nicht nachkommen.
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2.2.
2.2.1.

VERWALTUNGSMAGBNAHMEN

Uberwachung und Berichterstattung

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Titigkeiten erfolgen.

Fiir jedes Schiff muss ein Monitoringkonzept erstellt werden, in dem die Pléne zur
Einhaltung der Verordnung dargelegt werden. Ab 2025 sind die Schiffsbetreiber
verpflichtet, eine Reihe von Parametern im Zusammenhang mit ihrer Nutzung
erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe zu iiberwachen und jéhrlich dariiber
Bericht zu erstatten. Ab 2030 sind die Betreiber von Fahrgastschiffen und
Containerschiffen zudem verpflichtet, eine Reihe von Parametern im Zusammenhang
mit der Nutzung der landseitigen Stromversorgung oder einer alternativen
emissionsfreien Technologie am Liegeplatz zu {iberwachen und dariiber Bericht zu
erstatten.

Die Kommission wird eine Bewertung einleiten, um anhand der eingeholten Daten,
der Entwicklung der Verteilungsinfrastruktur und einer Reihe gezielter Erhebungen
zu tberprifen, ob die Ziele der Initiative erreicht werden. Dies sollte zudem
Aufschluss dartiiber geben, wie sich die Initiative auf die Produktionsmengen an im
Seeverkehr genutzten erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen auswirkt und
wie sich die Kosten dieser Kraftstoffe entwickeln. Die Wechselwirkungen mit
anderen Strategien, die auf die Dekarbonisierung des Seeverkehrs abzielen, werden
in dieser Bewertung ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, damit eine dauerhafte
Kohdrenz und Komplementaritdit zwischen den verschiedenen Initiativen
gewdhrleistet ist.  Erforderlichenfalls wird die Bewertung in kiinftige
Entscheidungsprozesse einflieBen, um sicherzustellen, dass die fiir die Erreichung
der gesetzten Ziele erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden, wobei auch
die Entwicklungen im Rahmen anderer Initiativen berticksichtigt werden.

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des
Durchfiihrungsmechanismus/der Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung,
der Zahlungsmodalitdten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Die Kommission ist allgemein fiir die Durchfilhrung der vorgeschlagenen
Verordnung, die Berichterstattung an das Europdische Parlament und den Rat iiber
die Effizienz der Verordnung und gegebenenfalls fiir Vorschlige zu deren
Uberarbeitung verantwortlich. Die Kommission kann bei der Bereitstellung bzw.
Entwicklung der IT-Dienste und -Instrumente, die im Rahmen der Bestimmungen
der vorgeschlagenen Verordnung fiir die Uberwachung, Berichterstattung und
Priifung erforderlich sind, von der EMSA unterstiitzt werden. Die Mitgliedstaaten
werden die Rechtsvorschriften durchsetzen miissen, insbesondere durch Verhidngung
von Strafzahlungen bei Nichteinhaltung durch Schiffsbetreiber.
DurchsetzungsmaBnahmen kénnen im Rahmen bestehender Uberpriifungen,
insbesondere im Zuge der Hafenstaatkontrolle, durchgefiihrt werden.

Die externen zweckgebundenen Einnahmen aus den erhobenen Strafzahlungen
werden im Einklang mit den Vorschriften des Innovationsfonds verwendet.

10
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2.2.2.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren FEinddmmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Die wichtigsten politischen Risiken im Zusammenhang mit der Initiative sind:

1) Verlust an Wettbewerbsfahigkeit des Seeverkehrsmarkts oder Verlust der
Konnektivitdt. Dieses Risiko konnte eintreten, wenn den Betreibern durch die
Einfiihrung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe erheblich hohere Kosten
entstehen, die ihnen die Tétigkeit auf dem globalen Seeverkehrsmarkt erschweren
bzw. ihre Wettbewerbsfahigkeit beeintrdchtigen, was zu einer Verringerung der
bedienten Strecken und zu einem Verlust an Konnektivitdt innerhalb oder in die EU
fiihren konnte. Dieses Risiko hat eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und wird
durch mehrere Faktoren eingeddmmt: Erstens gelten die in dieser Verordnung
vorgeschlagenen Mallnahmen gleichermallen fiir Schiffe aller Flaggen. Zweitens
werden die Zielvorgaben schrittweise angehoben; zu Beginn werden sie noch niedrig
sein, sodass der Gesamtpreisanstieg flir Schiffskraftstoffe minimal ist. Dariiber
hinaus kam die vorldufige Analyse im Rahmen der Folgenabschitzung zu dem
Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts an Wettbewerbsfahigkeit
insgesamt gering ist.

2) Risiko der mangelnden Verfiigbarkeit von erneuerbaren und kohlenstoffarmen
Kraftstoffen oder von Landstromanlagen. Dieses Risiko konnte insbesondere
eintreten, wenn aufgrund der Zielvorgaben der Verordnung erneuerbare und
kohlenstoffarme Kraftstoffe in Mengen verfligbar sein miissten, die — aufgrund
knapper Rohstoffe, mangelnder Produktionskapazitit oder der Konkurrenz anderer
Sektoren um dieselben Kraftstoffe — iiber das tatsdchliche Marktangebot
hinausgehen. Dieses Risiko ist bekannt und wird durch mehrere Faktoren
eingeddmmt: Die Zielvorgaben wurden genau iiberpriift — innerhalb der Kommission
im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse des Klimazielplans fiir 2030 sowie im
Rahmen von Konsultationen mit der Branche, bei denen die Angemessenheit der
Zielvorgaben angesichts der voraussichtlichen Marktentwicklung bestitigt wurde.
Dariiber hinaus sind die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen eng auf
die vorgeschlagenen Bestimmungen fiir die Infrastruktur im Rahmen der Verordnung
iber den Aufbau der Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe und fiir die
Kraftstoffversorgung im Rahmen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie abgestimmt.
Dies wird dazu beitragen, die Herausforderungen bei der Koordinierung von
Nachfrage, Infrastruktur und Angebot zu bewiltigen, die Vorhersehbarkeit des
Rechtsrahmens verbessern und die erforderlichen Investitionen erleichtern. Sollten
die vorgeschlagenen Zielvorgaben hinfillig werden, sieht die vorgeschlagene
Verordnung Berichterstattungs- und Uberpriifungsmechanismen vor, die es
ermoglichen, die Zielvorgaben entsprechend der Marktentwicklung anzupassen.

3) Risiko der Verlagerung von CO>-Emissionen. Da der Seeverkehr seinem Wesen
nach ein internationaler Sektor ist, ist er fiir die Verlagerung von CO>-Emissionen
sehr anfillig. Die meisten Schiffe konnen aufgrund ihrer groBen Tankkapazititen
lange Fahrten mit einem einzigen Bunkervorgang durchfiihren. Wiirden die
Vorschriften fiir in Europa verkaufte Kraftstoffe ohne Verpflichtung zu ihrer
Nutzung gelten, so konnten viele Schiffe, die sowohl im Hochsee- als auch im
Kurzstreckenseeverkehr eingesetzt sind, Kraftstoft auerhalb der EU bunkern. Daher
schreibt diese Verordnung die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Kraftstoffe durch Schiffe vor, womit speziell die Nachfrage in den Fokus genommen
wird.

11
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2.2.3.

2.3.

Unter dem Gesichtspunkt der internen Kontrolle sind die wichtigsten Risiken:

4) Mangel an zuverldssigen oder ausreichenden Daten. Bei Eintreten dieses Risiko
wirde die Féhigkeit beeintrdchtigt, die Wirksamkeit der vorgeschlagenen
Verordnung zu bewerten und zu ermitteln, welche Bestimmungen {iberarbeitet
werden sollten, um ihre Wirksamkeit zu steigern. Um dieses Risiko einzudimmen,
miissen die Schiffsbetreiber belastbare und detaillierte Daten vorlegen und
akkreditierte Priifstellen die Qualitidt dieser Daten bewerten. Folglich muss die
Kommission mit angemessenen Ressourcen ausgestattet werden, um in der Lage zu
sein, die erforderliche IT-Infrastruktur aufzubauen und zu betreiben sowie eine Reihe
von regelmédfBigen Veranstaltungen wie Workshops und Seminare zum
Kapazititsautbau durchzufiihren, bei denen Kraftstoffanbieter und Schiffsbetreiber
zusammenkommen und {ber ihre Berichterstattungspflichten informiert und
entsprechend geschult werden.

5) Fehlen einheitlicher Priifverfahren. Wiirden die akkreditierten Priifstellen bei der
Bewertung der von den Schiffsbetreibern vorgelegten Daten uneinheitliche Kriterien
anwenden, so konnte dies zu mangelnder Kohdrenz bei der Berechnung der
durchschnittlichen jéhrlichen Treibhausgasintensitit eines Schiffes flihren. Dies
konnte eine Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen zur Folge haben. Um
harmonisierte Priifverfahren zu gewihrleisten, miissen die unabhingigen Priifstellen
von einer nationalen Akkreditierungsstelle gemd der Verordnung (EQ)
Nr. 765/2008 akkreditiert werden. Aullerdem gibt die Verordnung die Priifverfahren
an, die von der Priifstelle zu befolgen sind. Kommt eine Priifstelle ihren
Verpflichtungen nicht nach, so kann ihr die Akkreditierung entzogen werden.

Schdtzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie

Bewertung des erwarteten Ausmafes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Die Kommission bendtigt finanzielle Mittel, um die IT-Dienste und Instrumente, die
im Rahmen der Bestimmungen der vorgeschlagenen Verordnung fiir die
Uberwachung, Berichterstattung und Priifung erforderlich sind, bereitzustellen bzw.
zu entwickeln. Die Instrumente werden auf dem bestehenden IT-Tool zur
Unterstlitzung der EU-MRV-Verordnung (THETIS-MRV) autfbauen. Indem ein
bestehendes Instrument angepasst und nicht ein neues Instrument von Grund auf
entwickelt wird, werden die Ressourcen effizienter genutzt.

Priavention von Betrug und Unregelméifligkeiten

Bitte geben Sie an, welche Prdventions- und Schutzmafinahmen, z. B. im Rahmen der
Betrugsbekdimpfungsstrategie, bereits bestehen oder angedacht sind.

Die  vorgeschlagene  Verordnung  enthdlt im  Einklang —mit  der
Betrugsbekdmpfungsstrategie der GD MOVE mehrere Bestimmungen, die speziell
auf die Verhinderung von Betrug und UnregelmaBigkeiten abzielen. Konkret stellt
sie sicher, dass die von den Wirtschaftsakteuren iibermittelten Daten von
unabhingigen akkreditierten Priifstellen gepriift werden miissen. Die vorgeschlagene
Verordnung enthilt klare und detaillierte Vorschriften zur rechtlichen Durchsetzung,
um sicherzustellen, dass die darin enthaltenen Verpflichtungen nicht von den
Wirtschaftsakteuren umgangen werden. Die Kommission stellt sicher, dass geeignete
MaBnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der Union getroffen werden,
unter anderem durch PriventivmafBnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige
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rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und — bei Feststellung von
UnregelmiBigkeiten, Betrug oder Pflichtverletzung — durch Riickforderung zu
Unrecht gezahlter Betrége.

Die GD MOVE verfolgt eine spezifische Betrugsbekdmpfungsstrategie und einen
entsprechenden Aktionsplan, in denen die innerhalb der GD durchgefiihrten
spezifischen Kontrollen, einschlieBlich SensibilisierungsmaBinahmen und -
schulungen, aufgefiihrt sind. Die Betrugsbekdmpfungsstrategie der GD MOVE stiitzt
sich auf die 2019 angenommene Betrugsbekdmpfungsstrategie der Kommission, und
ihre Umsetzung wird mit der GD OLAF und dem internen Betrugsbekdmpfungsnetz
der Kommission koordiniert.

Die vorgeschlagene Verordnung wird weitere spezifische MaBnahmen zur
Privention und Bekdmpfung von Betrug und UnregelmiBigkeiten enthalten.
Insbesondere wird die Verordnung (vom OLAF empfohlene) Standardbestimmungen
zum Schutz der finanziellen Interessen der EU enthalten, um sicherzustellen, dass die
Kommissionsdienststellen, einschlieBlich OLAF, Priifungen und Vor-Ort-Kontrollen
durchfiihren konnen.

13
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3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan
e Bestehende Haushaltslinien
In_der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjihrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
Rubrik des Haushaltslinie Aﬁsr,tg:tin Finanzierungsbeitrage
Mehrjahrig
en von von von nach Artikel 21
Finanzrahm Nummer GM/NGM EFTA- Kandidaten Drittlinde Absatz 2
ens 32 Lindern®® | lindern® Buchstabe b der
m Haushaltsordnung
02 20 04 01
1 GM NEIN NEIN NEIN NEIN

32
33
34

DE

GM = Getrennte Mittel NGM = Nichtgetrennte Mittel.

EFTA: Européische Freihandelsassoziation.

Kandidatenldnder und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des Westbalkans.
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3.2. Geschitzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
3.2.1.  Ubersicht iiber die geschdtzten Auswirkungen auf die operativen Mittel
— [ Fir den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benotigt.

— ™ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benotigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubricdes Mehrjahrigen Nummer | 1 — Binnenmarkt, Innovation und Digitales

Finanzrahmens
Jahr Jahr
GD MOVE 2023 2024 INSGESAMT
* Operative Mittel
0220 04 01 Verpflichtungen (la) 0,50 0 0,5
Zahlungen (2a) 0,25 0,25 0,5
Verpflichtungen zli;lb 0,50 0 0,5
Mittel INSGESAMT
fiir die GD MOVE =2a+2b
Zahlungen s 0,25 0,25 0,5
) ) Verpflichtungen ) 0,50 0 0,5
* Operative Mittel INSGESAMT
Zahlungen ) 0,25 0,25 0,5
* Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme ©
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT
Mittel INSGESAMT Verpflichtungen | =4+6 0,50 0 0,5
unter der Rubrik 1
des Mehrjdhrigen Finanzrahmens Zahlungen =5+6 0,25 0,25 0,5

DE 15
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Rubrik des Mehrjahrigen
Finanzrahmens

7 Verwaltungsausgaben

Zum Ausfiillen dieses Teils ist die ,,Tabelle fiir Verwaltungsausgaben zu verwenden, die zuerst in den Anhang des Finanzbogens zu
Rechtsakten (Anhang V der Internen Vorschriften), der fiir die dienststelleniibergreifende Konsultation in DECIDE hochgeladen wird,

aufgenommen wird.

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Bei lianger andauernden
Jahr ! ahi ! ah; Jahr 1\ owirkungen (siche 1.6, bitte | INSGESAMT
N N+ N+ N+3 weitere Spalten einfligen.
GD<....... >
* Personal ENTFALLT ENTFALLT
* Sonstige Verwaltungsausgaben ENTFALLT ENTFALLT
GD<....... > INSGESAMT Mittel
Mittel INSGESAMT (Verpflichtungen
unter RUBRIK 7 insges. = Zahlungen | ENTFALLT ENTFALLT
des Mehrjéhrigen Finanzrahmens insges.)
DE 17

DE


https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/leg/internal/Documents/2016-5-legislative-financial-statement-ann-en.docx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/leg/internal/Documents/2016-5-legislative-financial-statement-ann-en.docx

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Bei langer andauernden

Jahr Jahr Jahr Jahr X . .
Auswirkungen (siehe 1.6.) bitte INSGESAMT
3
N N+1 N+2 N+3 weitere Spalten einfiigen.
Mittel INSGESAMT Verpflichtungen 0,5 0 0,5
unter den RUBRIKEN 1 bis 7
des Mehrjahrigen Finanzrahmens Zahlungen 0,25 0,25

DE

Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. Bitte ersetzen Sie ,,N“ durch das voraussichtlich erste Jahr der Umsetzung (z. B. 2021).

Dasselbe gilt fiir die folgenden Jahre.

18
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3.2.2.  Geschitzte Ergebnisse, die mit operativen Mitteln finanziert werden

Mittel fiir Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langer andauernden Auswirkungen (siche
. N N+1 N+2 N+3 1.6.) bitte weitere Spalten einfligen. INSGESAMT
Ziele und
Ergebnisse ERGEBNISSE
angeben
Durch _ _ _ _ _ _ _
N Art’ | schnitt fﬁ’] Koste Z‘Es] Koste Z‘Es] Koste 4:5:] Koste 4:5:] Koste 4:5:] Koste fg] Koste | Gesam | Gesamtk
g g g g g g |
sk(;ste g n g n g n g n g n g n & n tzahl osten
EINZELZIEL Nr. 177
- Ergebnis
- Ergebnis
- Ergebnis

Zwischensumme flir Einzelziel Nr. 1

EINZELZIEL Nr. 2 ...

- Ergebnis

Zwischensumme fiir Einzelziel
Nr. 2

INSGESAMT

36
37

DE

Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B.: Zahl der Austauschstudenten, gebaute Stralenkilometer...).

Wie unter 1.4.2. (,,Einzelziele...*) beschrieben.



3.2.3.  Ubersicht iiber die geschiitzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
— M Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benotigt.

— [0 Fir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel
bendtigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

N3 N+1 N+2 N+3 1.6.) bitte weitere Spalten einfiigen.

Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langer andauernden Auswirkungen (siche | INSGESAM

T

RUBRIK 7
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
RUBRIK 7
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

Zwischensumme
RUBRIK 7%
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
auflerhalb der
RUBRIK 7
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

INSGESAMT

Der Mittelbedarf fiir Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Mafinahme zugeordnete
Mittel der GD oder GD-interne Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusétzliche Mittel, die der fiir die
Verwaltung der MaBnahme zustindigen GD nach Mafgabe der verfiigbaren Mittel im Rahmen der jéhrlichen
Mittelzuweisung zugeteilt werden.

38 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. Bitte ersetzen Sie

,»N“ durch das voraussichtlich erste Jahr der Umsetzung (z. B. 2021). Dasselbe gilt fiir die folgenden Jahre.
Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfiihrung von Programmen
bzw. MaBinahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.

39
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3.2.3.1. Geschitzter Personalbedarf

— M Fiir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benétigt.

— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative wird folgendes Personal bendtigt:

Schdtzung in Vollzeitiquivalenten

Jahr
N

Jahr
N+1

Jahr
N+2

Jahr
N+3

Bei langer andauernden
Auswirkungen (siehe 1.6.)
bitte weitere Spalten einfiigen.

*Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

2001 02 01 (am Sitz und in den Vertretungen der Kommission)

20 01 02 03 (in den Delegationen)

0101 01 01 (indirekte Forschung)

010101 11 (direkte Forschung)

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)

*Externes Personal (in Vollzeitiquivalenten — VZA)*

2002 01 (VB, ANS und LAK der Globaldotation)

2002 03 (VB, OB, ANS, LAK und JFD in den Delegationen)

- am Sitz
XX 01 xxjj ¥

- in den Delegationen

010101 02 (VB, ANS und LAK der indirekten Forschung)

010101 12 (VB, ANS und LAK der direkten Forschung)

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)

INSGESAMT

XX steht fiir den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel.

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Maflnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne
Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusitzliche Mittel, die der fiir die Verwaltung der
MaBnahme zustdndigen GD nach Maf3gabe der verfligharen Mittel im Rahmen der jdhrlichen Mittelzuweisung

zugeteilt werden.

Beschreibung der auszufiihrenden Aufgaben:

Beamte und Zeitbedienstete

Externes Personal

40

41

DE 21

VB = Vertragsbedienstete, OB = ortliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverstindige,
LAK = Leiharbeitskrifte, JFD = Juniorfachkréfte in Delegationen.
Teilobergrenze fiir aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).

DE




3.2.4.  Vereinbarkeit mit dem Mehrjdhrigen Finanzrahmen

Der Vorschlag/Die Initiative

— M kann durch Umschichtungen innerhalb der entsprechenden Rubrik des
Mehrjdhrigen Finanzrahmens (MFR) in voller Hohe finanziert werden.

Neuprogrammierung innerhalb der Haushaltslinie 02 20 04 01

— [ erfordert die Inanspruchnahme des verbleibenden Spielraums unter der
einschldgigen Rubrik des MFR und/oder den Einsatz der besonderen Instrumente
im Sinne der MFR-Verordnung.

Bitte erldutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien, der
entsprechenden Betrage und der vorgeschlagenen einzusetzenden Instrumente.

— [ erfordert eine Revision des MFR.

Bitte erldutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien sowie der
entsprechenden Betrége.

3.2.5.  Finanzierungsbeteiligung Dritter

Der Vorschlag/Die Initiative

— M sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.

— [ sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:
Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Bei ldnger andauernden

Jahr Jahr Jahr Jahr . ) .
N2 N+1 N+2 N+3 Ausw1‘rkungen (51eh§ 1:.6.) bitte Insgesamt
weitere Spalten einfligen.
Kofinanzierende
Einrichtung
Kofinanzierung
INSGESAMT

42

Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. Bitte

ersetzen Sie ,,N“ durch das voraussichtlich erste Jahr der Umsetzung (z. B. 2021). Dasselbe gilt fiir die

folgenden Jahre.

DE
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3.3. Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen

— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.

— M Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar

- O auf die Eigenmittel

- M auf die iibrigen Einnahmen

— M Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabenlinien

zugewiesen sind.

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Fiir das Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative®?
laufende
. . Haushaltsjah

Einnahmenlinie: zuzrllSe?ﬁingsnrg Bei langer andauernden Auswirkungen

stehende 2023 2024 2025 2026 (siche 1.6.) bitte weitere Spalten
Mittel einfligen.
Artikel.......... je nach p.m. p.m. p. m. p.m.
Ausgabenlinie

Bitte geben Sie fiir die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n)

im Haushaltsplan an.

‘ Der Innovationsfonds.

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen verwendete
Methode/Formel oder weitere Informationen).

Der Vorschlag sieht vor, dass die gemdll der vorgeschlagenen Verordnung erhobenen
Strafzahlungen zur Unterstiitzung der raschen Einfiihrung erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Kraftstoffe im Seeverkehr verwendet werden. Die in Absatz 1 genannten Mittel wiren externe
zweckgebundene Einnahmen gemiB Artikel 21 Absatz 5 der Haushaltsordnung und wiirden
im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung iliber den Innovationsfonds eingesetzt.
Die Hohe der erwarteten Einnahmen wiirde jedoch unmittelbar davon abhidngen, inwieweit
die vorgeschlagenen Zielvorgaben eingehalten werden.

43

fiir Erhebungskosten, anzugeben.

DE
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Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zolle, Zuckerabgaben) sind die Betrdge netto, d. h. abziiglich 20 %

DE




	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e)
	1.3. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
	1.4. Ziel(e)
	1.4.1. Allgemeine(s) Ziel(e)
	1.4.2. Einzelziel(e)
	1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen
	1.4.4. Leistungsindikatoren

	1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten Zeitleiste für die Durchführung der Initiative
	1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größerer Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der Ausdr...
	1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse
	1.5.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen sowie mögliche Synergieeffekte mit anderen geeigneten Instrumenten
	1.5.5. Bewertung der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsoptionen, einschließlich der Möglichkeiten für eine Umschichtung

	1.6. Laufzeit und finanzielle Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative
	1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

	2. VERWALTUNGSMAẞNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
	2.2.1. Begründung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen
	2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung eingerichteten System(en) der internen Kontrolle
	2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim Abschluss)

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
	3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die operativen Mittel
	3.2.2. Geschätzte Ergebnisse, die mit operativen Mitteln finanziert werden
	3.2.3. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.3.1. Geschätzter Personalbedarf

	3.2.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen
	3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen


		2023-04-03T07:54:20+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



